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Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 

Dienstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 

Mittwoch 08:00 – 13:00 Uhr 

Donnerstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 

Freitag  08:00 – 13:00 Uhr 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 – 8 
 

Sie erreichen unsere Praxis telefonisch Mo./Di./Do. 

von 08.30 – 12.00 h und 15.00 – 17.30 h und Mi./Fr. 

von 08.30 – 12.00 h. 
 

 

www.arztpraxis-raster.de 
 

 

 

Hausarztpraxis Dr. Schorndanner/Scherk 
Walter-Meindl-Siedlung 63, 91622 Rügland 

Tel. 09828/9119733 
 

 

Sprechzeiten in Rügland: 
 

Montag  15 bis 18 Uhr 

Dienstag 09 bis 12 Uhr 

Mittwoch 08 bis 12 Uhr 

Donnerstag 09 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr 

Freitag  08 bis 12 Uhr 
 

Wir bitten um Terminvereinbarung! 
 

Außerhalb der genannten Sprechzeiten steht Ihnen 

unsere Stammpraxis in Dietenhofen jederzeit gerne 

zur Verfügung. Telefon: 09824/8100 

 

 

Gemeinschaftspraxis Möller - Netal,  
Am Plärrer 7, 91619 Obernzenn 

 

Praxisurlaub vom 30.03.2026 bis 10.04.2026 
 

Vertretung: 
Praxis Rettig, Obernzenn, Tel.: 09844/976570,  

Praxis Dr. Raster, Flachslanden, Tel.: 
09829/9327997,  

Praxis Dr. Grotz, Bad Windsheim, Tel.: 09841/5085 

In dringenden Fällen wenden Sie sich an die  

Rettungsleitstelle 112! 
 

Ab dem 13.04.2026 sind wir wieder wie gewohnt für 

Sie da! 

 

Praxis Rettig, Markersbacher Str. 7, 
 91619 Obernzenn 

 

Die Praxis bleibt von Montag, 09.03.2026 bis Freitag, 

13.03.2026 geschlossen. Am Montag, 16.03.2026 ist 

die Praxis wie gewohnt besetzt. 
 

Vertretung:  
Praxis Möller/Netal Obernzenn: 09844-355 

Praxis Dr. Raster Flachslanden: 09829-9327997 

und alle anwesenden Ärzte 
 

An den Wochenenden wenden Sie sich bitte an den 

ärztlichen Bereitschaftsdienst Tel.: 116 117 

In Lebensbedrohlichen Erkrankungen wenden Sie 

sich bitte an die Rettungsleitstelle Tel.: 112 
 
 

Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Inter-

net unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter www. 
zahnnotdienst.info. 
 

 

Tierärzte 
 

Der tierärztliche Notdienstring Mittelfranken gilt an 

Wochenenden und Feiertagen. Unter www.tierarzt-
notdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige 

diensthabende Tierarztpraxis abgerufen werden.  
 

 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt  

anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 

 

Notruf für Rettungsdienst 

und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 

Handy. 
 

 

 
 

Papiertonne 
Donnerstag, 19.03.2026 

Dienstag, 21.04.2026 
 

Gelber Sack 
Montag, 09.03.2026 
Dienstag, 07.04.2026 
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Restmüll 
Montag, 09.03.2026 

Montag, 23.03.2026 

Dienstag, 07.04.2026 
 

Biomüll 
Montag, 02.03.2026 

Montag, 16.03.2026 

Montag, 30.03.2026 
 

Wertstoffhof 
Jeden Freitag von 15:30 bis 17.00 Uhr und jeden 

Samstag von 09:30 bis 11:30 Uhr 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in Kleinmengen bis 1 cbm („normaler“ 

oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, 

zu den üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 

Uhr bis 17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 

11.30 Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   25,00 € 

   ½ cbm   12,50 € 
   Kleinstmenge    5,00 € 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   60,00 € 

½ cbm  30,00 € 

Kleinstmenge  10,00 € 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 

über private Entsorger erfolgen: 
 

▪ Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
▪ Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
▪ Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
▪ Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Ab 01.02.2026 können Gartenabfälle jeden Samstag 

von 15.00 bis 16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hoch-

straße gebracht werden. Grüngut (bis 1 cbm) kann 

auch am Wertstoffhof abgegeben werden. 
 

Gebühren: 1 cbm   9,50 € 

½ cbm   5,00 € 

 

Kleinstmenge  2,50 € 

 

 

 
 

Das Rathaus einschließlich der Post haben am Mon-
tag, 09.03.2026 ganztägig wegen Nachbearbeitung 
der Kommunalwahlen geschlossen. 
 

Die Postfiliale hat zusätzlich am Ostersamstag, 
04.04.2026 geschlossen. 
 

 

Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag – Freitag              08.00 – 12.00 Uhr 
Dienstags zusätzlich         13.00 – 16.00 Uhr 

Donnerstags zusätzlich    14.00 – 18.00 Uhr 

Samstag                              08.00 – 09.00 Uhr 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 

ich lade Sie zur Bürgerversammlung 2026 herz-

lich ein. 
 

Gesamte Marktgemeinde Flachslanden 
Offizielle Bürgerversammlung, am Donnerstag, 
26.03.2026, um 19.30 Uhr, Gasthof Rose. 
 

Die einzelnen Ortsteilversammlungen entfallen 

dieses Jahr ausnahmsweise aufgrund der zahl-

reichen Wahlveranstaltungen. 
 

In Virnsberg ist aber eine Infoveranstaltung zur 
Unterbringung der Falknerei im Schloss ge-

plant. Nähere Informationen folgen. 
 

Auf Ihr zahlreiches Kommen freut sich 
 

Hans Henninger 

1. Bürgermeister 
 

 

 

Abschlagszahlung Wasser/Kanal zum 
15.02.2026 
 

Liebe Bürger, 
 

wie bereits angekündigt, hat das Kommunalunter-

nehmen Markt Flachslanden zum 01.01.2026 die 

Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung 

vom Markt Flachslanden übernommen. 
 

Aus EDV-Gründen ist der Lastschrifteinzug der ers-
ten Abschlagszahlungen wie gewohnt zum 
15.02.2026 nicht mehr möglich. 
 

Sie erhalten voraussichtlich im März Ihren Voraus-
zahlungsbescheid, dem Sie alles weitere entnehmen 
können. 
 

Bitte beachten Sie, dass eine Verrechnung eines Gut-

habens beim Markt Flachslanden mit den Vorauszah-

lungen des Kommunalunternehmens nicht möglich 

ist. 
 

Ihre Gemeindeverwaltung 
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Anpassung der Gebühren für Personal-
ausweise 
 

Zum 7. Februar 2026 treten bundesweit neue Gebüh-

ren für die Beantragung von Personalausweisen in 

Kraft. Hintergrund ist eine Anpassung der Gebühren-

ordnung auf Bundesebene, die alle Kommunen 

gleichermaßen betrifft. Die Gebühren für Personal-

ausweise werden wie folgt angepasst: 

• Personalausweis für Personen bis zum 24. Le-
bensjahr: (6 Jahre gültig): künftig 27,60 € (bisher 
22,80 €) 

• Personalausweis für Personen ab dem 24. Le-

bensjahr: (10 Jahre gültig): künftig 46,00 € (bis-
her 37,00 €) 

 

Bei weiteren Fragen rund um die Beantragung von 

Ausweisdokumenten steht Ihnen das Bürgerbüro 

gerne zur Verfügung. 

 
 

Obstbaum-Paten gesucht! 
 

Der Markt Flachslanden hat für Obstbäume an ver-
schiedenen Stellen in der Gemeinde Patenschaften 

zu vergeben. Die Übernahme einer Patenschaft be-

deutet, dass Sie sich um die Pflege des Baumes bzw. 

Bäume kümmern, dafür aber auch das Obst ernten 

dürfen. Interessierte können sich bei unserem Um-

weltbeauftragten Uli Meßlinger melden. Tel. 

0175/35 20 883, E-Mail: u.messlinger@t-online.de 
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Probealarm 
• 28. März 2026 

 
 

Kommunalwahlen am 08. März 
2026 
 

Die Gemeinde- und Landkreiswahlen fin-

den am 08. März 2026 statt. Im Zusammenhang mit 

diesen Wahlen müssen viele gesetzliche Fristen und 

Termine beachtet werden. Diese können nicht immer 

zeitgerecht im monatlich erscheinenden Mitteilungs-

blatt veröffentlicht werden. Bekanntmachungen, die 
nicht termingerecht im Mitteilungsblatt abgedruckt 

werden können, werden im gemeindlichen Amtskas-

ten amtlich bekannt gegeben. Die Bevölkerung wird 

gebeten, die Bekanntmachungen im Amtskasten in 

den nächsten Monaten zu beachten. 
 

mailto:u.messlinger@t-online.de
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• Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvor-

schläge für die Wahl der ersten Bürgermeisterin 

oder des ersten Bürgermeisters 

• Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvor-

schläge für die Wahl des Gemeinderates 

• Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlschei-

nen für die Kommunalwahl am 08.03.2026. 
 

Aktuelle Informationen erhalten Sie auch auf der ge-

meindlichen Homepage www.flachslanden.de unter 

der Rubrik Rathaus/Kommunalwahl 2026. 

 

 

Wahlbekanntmachung für die 
Wahl des Gemeinderats, der 
ersten Bürgermeisterin oder 
des ersten Bürgermeisters, des Kreistags, 
der Landrätin oder des Landrats, am 
Sonntag, 08. März 2026 
 

1. Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr. 
 

2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt 
werden: 
 

2.1 Im Abstimmungsraum: 
2.1.1 Der Markt Flachslanden ist in 2 allgemeine 

Stimmbezirke eingeteilt. In den Wahlbenachrichti-

gungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 15. 

Februar 2026 (21. Tag vor dem Wahltag) übersandt 

worden sind, sind der Stimmbezirk und der Abstim-

mungsraum angegeben, in dem die Stimmberechtig-

ten abstimmen können. Sie enthalten einen Hinweis, 

ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist. 
 

2.1.2 Der Markt Flachslanden ist in keine Sonder-

stimmbezirke eingeteilt. 
 

2.1.3 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen 
Wahlschein besitzen, nur in dem Abstimmungsraum 

des Stimmbezirks abstimmen, in dessen Wählerver-

zeichnis sie eingetragen sind. 
 

2.1.4 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimm-

recht ausüben 

a) bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in je-

dem Abstimmungsraum des Markt Flachslanden, 

die den Wahlschein ausgestellt hat, 

b) bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in je-

dem Abstimmungsraum innerhalb des Landkrei-

ses; gilt der Wahlschein zugleich für Gemeinde-

wahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in die-

ser Gemeinde erfolgen. 
 

2.1.5 Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenach-

richtigung oder ihren Wahlschein und ihren Personal-

ausweis, ausländische Unionsbürgerinnen/Unions-

bürger einen Identitätsausweis, oder ihren Reisepass 

zur Abstimmung mitzubringen. 
 

2.1.6 Die Stimmzettel werden den Abstimmenden 

beim Betreten des Abstimmungsraums ausgehän-

digt. Sie müssen von den Stimmberechtigten allein in 

einer Wahlkabine des Abstimmungsraums gekenn-
zeichnet werden. 
 

2.1.7 Die Durchführung der Abstimmung und die 

Feststellung des Abstimmungsergebnisses sind öf-

fentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Be-

einträchtigung der Abstimmung möglich ist. 
 

2.1.8 Die Wahlbenachrichtigung ist bei Bürgermeis-

ter- und Landratswahlen aufzubewahren, da sie für 
eine etwaige Stichwahl benötigt wird. 
 

2.2 Durch Briefwahl: 
2.2.1 Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies 

beim Markt Flachslanden beantragen und erhält 

dann folgende Unterlagen: 

a) Einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete 

Wahl, 

b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 

c) einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahl-
schein und den Stimmzettelumschlag mit der An-

schrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu über-

senden ist, 

d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszu-

üben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die 

Briefwahl. 
 

2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten 
dafür, dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und 

dem Wahlschein am Wahltag bis zum Ablauf der Ab-

stimmungszeit bei der auf dem Wahlbriefumschlag 

angegebenen Behörde eingeht. 
 

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des 

Briefwahlergebnisses um 16:30 Uhr im  

• Sitzungssaal des Rathauses, Schulstraße 2, 91604 
Flachslanden, 

• Mehrzweckraum der Schule, Schulstraße 2, 91604 

Flachslanden, 

• Computerraum der Schule, Schulstraße 2, 91604 

Flachslanden 

zusammen. 
 

4. Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzet-
tel: Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimm-

zetteln. Die Stimmzettelmuster liegen während der 

allgemeinen Dienststunden in der Gemeindeverwal-

tung zur Einsichtnahme bereit. Gegebenenfalls auf-

gedruckte Strichcodes dienen ausschließlich der Er-

leichterung der Stimmenauszählung. 
 

4.1 Wahl des Gemeinderats und des Kreistags: 
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4.1.1 Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvor-

schläge enthalten, gelten die Grundsätze der Verhält-
niswahl. Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele 

Stimmen die Stimmberechtigten haben. Es können 

nur die auf den amtlichen Stimmzetteln vorgedruck-

ten Bewerberinnen und Bewerber gewählt werden. 
 

Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag 

unverändert annehmen, indem sie in der Kopfleiste 

den Kreis vor dem Kennwort des Wahlvorschlags 
kennzeichnen. Sollen einzelne Bewerberinnen und 

Bewerber Stimmen erhalten, wird das Viereck vor 

den Bewerberinnen und Bewerbern gekennzeichnet. 
 

Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen 

zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen 

und Bewerbern bis zu drei Stimmen geben, wobei 

auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Be-

werber nicht mehr als drei Stimmen erhalten dürfen. 
 

Die Namen vorgedruckter Bewerberinnen und Be-

werber können gestrichen werden. Die übrigen Be-

werberinnen und Bewerber sind dann gewählt, wenn 

der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet 

wurde. Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen 

innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl Be-

werberinnen und Bewerbern aus verschiedenen 

Wahlvorschlägen geben. 
 

4.1.2 Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen 
Wahlvorschlag enthalten, gelten die Grundsätze der 

Mehrheitswahl. Aus den Stimmzetteln ergibt sich, 

wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. Das 

sind so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder 

oder Kreisrätinnen und Kreisräte zu wählen sind. Die 

Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zu-

stehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen 

und Bewerbern bis zu drei Stimmen geben, wobei 
auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Be-

werber nicht mehr als drei Stimmen erhalten dürfen. 
 

a) Wenn der Stimmzettel nur einen Wahlvorschlag 

enthält, können die Stimmberechtigten die auf 

dem Stimmzettel vorgedruckten Bewerberinnen 

und Bewerber dadurch wählen, dass sie den 

Wahlvorschlag oder den Namen der Bewerberin-

nen und Bewerber in eindeutig bezeichnender 

Weise kennzeichnen. Sie können vorgedruckte 
Bewerberinnen und Bewerber streichen; in die-

sem Fall sind die übrigen Bewerberinnen und Be-

werber dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in 

der Kopfleiste gekennzeichnet wurde. Die Stimm-

berechtigten können Stimmen an andere wähl-

bare Personen vergeben, indem sie diese in ein-

deutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel 

handschriftlich hinzufügen. 
 

b) Wenn der Stimmzettel keinen Wahlvorschlag ent-

hält, vergeben die Stimmberechtigten ihre Stim-

men dadurch, dass sie wählbare Personen in ein-

deutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel 

handschriftlich eintragen. 
 

Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der 

Stimmenzahlen. 
 

4.2 Wahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten 
Bürgermeisters sowie der Landrätin und des Land-
rats: 
 

Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf 

den Stimmzetteln ist erläutert, wie die Stimmzettel 

zu kennzeichnen sind. 
 

4.3 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach 

so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist. 
 

5. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht 

nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-

übung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle 

der wahlberechtigten Person ist unzulässig (Art. 3 

Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- und Landkreiswahlgeset-

zes). Eine wahlberechtigte Person, der des Lesens un-

kundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 

der Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe 

einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist 

auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der 
wahlberechtigten Person selbst getroffenen und ge-

äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 

ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-

flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-

dung oder Entscheidung der wahlberechtigten Per-

son ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-

konflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 des Ge-

meinde- und Landkreiswahlgesetzes). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-

nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-

fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, 

wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 

Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 

eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberech-

tigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 

107a Abs. 1 und 3 StGB) 
 

19.02.2026 
 

Steffen Wäger, Wahlleiter 

 

 

Bekanntmachung der Sitzung 
des Wahlausschusses zur Fest-
stellung des abschließenden 
Wahlergebnisses sowie der Form der 
Verkündung des vorläufigen Wahlergeb-
nisses für die Wahl des Gemeinderats 
und der ersten Bürgermeisterin oder des 
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ersten Bürgermeisters am Sonntag, 08. 
März 2026 
 

1. Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung 
des abschließenden Wahlergebnisses gemäß Art. 19 
Abs. 3 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes 
(GLKrWG) findet statt am Dienstag, 17.03.2026 um 
18 Uhr im Rathaus Markt Flachslanden, Schulstraße 
2, 91604 Flachslanden, Sitzungssaal 
 

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entschei-

det in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rücksichten 

auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte 

Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 

GLKrWG). In diesen Fällen berät und entscheidet er in 

nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öf-

fentlichkeit. Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sit-

zung gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit be-
kannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhal-

tung weggefallen sind. 
 

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird 

Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt ge-

macht. 
 

2. Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergeb-
nisses; Fristbeginn für die Annahme der Wahl. 
 

Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschlie-

ßenden Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss 

wird das ermittelte vorläufige Wahlergebnis durch 
 

2.1 Anschlag an der Amtstafel am Rathaus 
 

gegenüber der Öffentlichkeit verkündet. 
 

Für den Beginn der Wochenfrist des Art. 47 Abs. 1 

Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz, binnen 

der aufgrund eines Wahlvorschlags gewählte Perso-

nen schriftlich oder zur Niederschrift bei der Ge-

meinde-/Stadtverwaltung die Wahl ablehnen kön-

nen, ist die unter Nr. 2.1 genannte Form bzw. Art der 

Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses ent-

scheidend. 
 

19.02.2026 
 

Steffen Wäger, Wahlleiter 

 

 

Vollzug des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes (Ba-
yStrWG);  
Widmung gemäß Art. 6 BayStrWG 
 

Der Markt Flachslanden erlässt folgende Widmungs-

verfügung: 
 

Das nachstehend näher bezeichnete Grundstück wird 

gemäß Art. 6 Abs. 1 BayStrWG als öffentlicher Weg 
im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 BayStrWG gewidmet: 
 

Bezeichnung:  Fl.Nr. 41/1 

Gemarkung:  Virnsberg 

Anfangspunkt: Beginn des Flurstücks 41/1 

Gemarkung Virnsberg im 

Westen 

Endpunkt: Ende des Flurstücks 41/1 Ge-

markung Virnsberg im Osten 

Länge:   0,061 km 

Straßenbaulastträger: Markt Flachslanden 
Widmungsbeschränkung: 
 Der Gemeingebrauch wird 

auf den Fußgängerverkehr 

beschränkt. 
 

Die Unterlagen zu der Widmung können während der 

üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden im Rat-
haus Flachslanden, Schulstr. 2, 91604 Flachslanden. 
 

Inkrafttreten 
Diese Widmung wird gemäß Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG 

am Tag nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung 

wirksam. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 

nach seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch ein-

gelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben 

(siehe 2.) werden.  
 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:  
Der Widerspruch ist einzulegen bei Markt Flachslan-

den, Schulstr. 2, 91604 Flachslanden. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 

Die Klage ist zu erheben bei dem Bayerischen Verwal-

tungsgericht Ansbach, Postfachanschrift: Postfach 

616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 24 - 

28, 91522 Ansbach. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

• Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 

Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 

Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-

Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-

lichen Wirkungen!  

• Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 

Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 

einreichen. 

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 

den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-

bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

Flachslanden, 12.02.2026 
 

Markt Flachslanden 
 

Hans Henninger 

Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Aufstel-
lungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 
1 S. 2 BauGB Markt Flachslan-
den für den Bebauungsplan „Kellerfeld 
II“  
 

Der Marktgemeinderat Flachslanden hat in der Sit-

zung vom 10.02.2026 die Aufstellung des Bebauungs-

planes „Kellerfeld II“ beschlossen.  
 

Geltungsbereich (Lageplan) 
 

 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Keller-
feld II“ liegt am südöstlichen Ortsrand von Flachslan-
den in direktem Anschluss an die bestehenden Ge-

werbegebiete „Kellerfeld“ und „Im Gründlein“. 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans hat eine 

Gesamtgröße von ca. 3,5 ha und beinhaltet die Flur-

stücke 1545 und 1546 Gemarkung Flachslanden und 

eine Teilfläche des Flurstücks 1173 der Gemarkung 

Kettenhöfstetten. Der Geltungsbereich ergibt sich 

aus dem Lageplan, der als Anlage zum Aufstellungs-
beschluss, Bestandteil des Beschlusses ist.  
 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

„Kellerfeld II“ kann im Rathaus des Markt Flachslan-
den, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden während der 

allgemeinen Öffnungszeiten bzw. auf der Homepage 

des Marktes Flachslanden (www.flachslanden.de) 

unter dem Reiter „leben-wohnen/bebauungsplaene“ 
eingesehen werden. 
 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

Anlass der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die 

Anfrage eines ortsansässigen Unternehmens, nach 

einem freien Gewerbegrundstück mit einer Größe 

von ca. 5.000 m², für den erforderlichen Neubau sei-

nes Betriebes. Da der Markt Flachslanden über keine 

freien Gewerbegrundstücke mehr verfügt, ist es er-

forderlich neue Gewerbeflächen auszuweisen. Um 

auch zukünftig weitere gewerbliche Entwicklung zu 
ermöglichen, konnten im Anschluss an die bestehen-

den Gewerbegebiete “Kellerfeld” und “Im Gründlein” 

Grundstücke erworben werden, mit dem Ziel, Bau-

recht für die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe 

zu schaffen.  
 

Hinweise 

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren 

gem. § 8 Abs. 3 BauGB geändert. 
 

Flachslanden, 23.02.2026 
 

gez. 

Hans Henninger 

Erster Bürgermeister 

 

 

Hinweis zum Osterfeuer 2026 
 

Die Anlieferung des Astmaterials an den Osterfeu-
erplätzen ist vom 20.03. bis zum 02.04.2026 zwei 
Wochen lang möglich. Bitte beachten Sie die Anlie-
ferungszeiten zuverlässig.  
 

Das Osterfeuer Flachslanden befindet sich am ge-

meindlichen Holzplatz (am Gründlein) zwischen 

Flachslanden und Neustetten. Weitere Osterfeuer-

plätze gibt es in den Ortsteilen. Eine Anlieferung an 

der alten Kläranlage ist nicht mehr möglich. 
 

Hans Henninger 

1. Bürgermeister 

 

 

Abbrennen von Oster- und Sonnwend-
feuern 
 

Das Ablagern und Verbrennen holziger Abfälle auf 

Oster- und Sonnwendfeuerplätzen zur Pflege des 

Brauchtums fällt nicht in den Anwendungsbereich 

der Abfallgesetze. Einer behördlichen Erlaubnis zum 
Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern bedarf 

es deshalb nicht. Osterfeuer können an einzelnen Ta-

gen von Ostersamstag bis Ostermontag abgebrannt 

werden. Das Feuer darf nicht vor 18.00 Uhr angezün-

det werden und muss um 24.00 Uhr vollständig abge-

brannt oder gelöscht sein. 
 

Um schädlichen Umwelteinwirkungen, Beeinträchti-

gungen der Tier- und Pflanzenwelt und Gefahren für 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung entgegenzu-
wirken, sind für das Abbrennen solcher Feuer jedoch 

folgende Punkte zu beachten: 
 

1. Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz- und 

Reisigmaterial verwendet werden. Zum Anzünden 

des Feuers dürfen keine Brandbeschleuniger genutzt 

werden. Zuwiderhandlungen können als Ordnungs-

widrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € ge-
ahndet werden. Die Brennmaterialien dürfen frühes-
tens zwei Wochen vor dem Abbrenntag angeliefert 

werden. 
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2. Osterfeuer sollen grundsätzlich auf weitestgehend 

vegetationsarmen Flächen abgebrannt werden. Es ist 

darauf zu achten, dass sich in der näheren Umgebung 

keine geschützten Biotope befinden. 
 

3. Reisighaufen bieten zahlreichen Tieren wie 

Kleinsäugern und Vögeln eine willkommene De-

ckung, Behausung sowie je nach Jahreszeit und Wit-
terung Nistmöglichkeit. Reisig- und Holzmaterial darf 

deshalb erst unmittelbar vor dem Abbrennen zusam-

men-getragen und aufgeschichtet werden. Reisig-

haufen, die bereits längere Zeit liegen, sind vor dem 

Verbrennen vorsichtig umzusetzen; aufgefundene 

Tiere sind schonend in einen neuen und sicheren Un-

terschlupf zu bringen. 

4. Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren 

entstehen (§ 3 Abs.1 Verordnung über die Verhütung 

von Bränden – VVB –). Zudem ist das Verbrennen nur 
außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

zulässig § 2 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 4 Satz 1 Nr. 2 Bay-

erische Pflanzenabfall-Verordnung (PflAbfV). In die-

sem Zusammenhang wird auch auf § 2 Abs. 4 Sätze 2 

bis 5 PflAbfV hingewiesen. Offene Feuerstellen sind 

erlaubnisfrei, wenn u.a. folgende Entfernungen ein-

gehalten werden: 

- mindestens 100 m von einem Wald (Art. 17 Abs. 1 

BayWaldG) 

- mindestens 100 m von leicht entzündbaren Stof-
fen (§ 4 Abs. 1, Satz 2 VVB) 

- mindestens 5 m von Gebäuden oder Gebäudetei-

len aus brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

VVB) 

- mindestens 5 m von sonstigen brennbaren Stoffen 

(§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VVB). 

Wer beabsichtigt, in einem Wald oder in einer Entfer-

nung von weniger als 100 m davon eine offene Feu-

erstätte zu errichten oder zu betreiben, bedarf der 

Erlaubnis durch die Untere Forstbehörde (Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach) im 

Ein-vernehmen mit dem Landratsamt Ansbach (Art. 

17 Abs. 1, Art. 39 und 42 BayWaldG). Bei geringeren 

Entfernungen als 100 m von leicht entzündbaren 

Stoffen und 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen 

aus brennbaren Stoffen und sonstigen brennbaren 

Stoffen ist eine Ausnahmegenehmigung der zustän-

digen Gemeindeverwaltung (§ 25 VVB) erforderlich. 

Bei starkem Wind ist ein Abbrennen des Oster- und 
Sonnwendfeuers zu unterlassen. Darüber hinaus ist 

Feuer bei starkem Wind zu löschen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 

Halbsatz 2 VVB). Feuer und Glut müssen beim Verlas-

sen der Feuerstelle erloschen sein. 
 

5. Zur Schonung des Landschaftsbildes sind die Reste 

der Brennmaterialien unverzüglich zu beseitigen und 

einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Die Entsor-

gung hat über Deponien der Deponieklasse I – DK I – 

(z.B. Müllumladestation und Deponie Im Dienstfeld, 

91589 Aurach) zu erfolgen. 
 

6. Osterfeuer sind mindestens eine Woche vorher bei 

der Gemeindeverwaltung anzumelden (Einwilligung 

des Grundstückseigentümers muss vorliegen). 
 

7. Andere erforderliche Genehmigungen sind recht-
zeitig einzuholen (z.B. Befreiung für Landschafts-

schutzgebiete). Soweit während des Abbrennens des 

Osterfeuers alkoholische Getränke zum Verzehr an 

Ort und Stelle verabreicht werden, ist hierfür eine 

Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz (GastG) 

rechtzeitig bei der Gemeinde zu beantragen. Sollen 

ausschließlich alkoholfreie Getränke und/oder Spei-

sen verkauft werden, ist dies dem zuständigen Le-

bensmittelkontrolleur des Landratsamtes Ansbach 

anzuzeigen. 
 

8. Die Gemeinden werden gebeten, diese Mitteilung 

ortsüblich bekanntzumachen. 
 

9. Hinweise: 
a) Das vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegen des 

Feuers (Brandstiftung) außerhalb der o.g. Zeiten kann 

eine Straftat darstellen, die nach §§ 306 ff. StGB mit 

bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden 
kann. 

b) Die Kosten für evtl. Feuerwehreinsätze (z.B. beim 

vorzeitigen Abbrennen des Oster- bzw. Sonnwend-

feuers) werden dem Verursacher in Rechnung ge-

stellt. 
 

Ansbach, 29.01.2026 
 

LANDRATSAMT ANSBACH 
gez. Dr. Jürgen Ludwig, Landrat 

 

 

Fördermöglichkeiten Streuobst 
 

In den letzten Jahrzehnten sind die Streuobstbe-

stände in Bayern leider stark zurückgegangen. Mit 

dem Streuobstpakt möchte die bayerische Staatsre-

gierung zusammen mit vielen Partnern aus Verbän-

den und Wirtschaft diese Entwicklung stoppen und 

bis zum Jahr 2035 die Pflanzung von einer Million 

neuer Streuobstbäume fördern. 
 

 
 



 
10       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026 

Was ist Streuobst? 
Streuobst sind hochstämmige Obstbäume, die – im 

Gegensatz zu Obstplantagen – verstreut und in grö-

ßeren Abständen in Gärten, an Ortsrändern, entlang 

von Wegen und Feldern oder auf einer Wiese in der 

Landschaft stehen. Die häufigsten Streuobstsorten 

sind Apfel, Birne, Pflaume, Quitte, Walnuss und Wil-

dobst, wie Vogelkirsche, Eberesche oder Speierling. 

Eine Streuobstwiese erlaubt eine Nutzung auf zwei 

Ebenen: am Boden als Grünland oder Weide, darüber 
für das Obst. Dünger und Pestizide sind tabu. Die 

Bäume haben genügend Platz, um große Baumkro-

nen auszubilden und auch in Würde altern zu kön-

nen. Genau das macht sie zu wertvollen Lebensräu-

men, die unsere Kulturlandschaft mit einer enormen 

Artenvielfalt bereichern. 
 

 
 

Werden Sie Teil des Streuobstpakts – wir unterstüt-
zen Sie 
Es gibt mehrere Fördermöglichkeiten für die Pflan-

zung von Streuobstbäumen. Egal ob Sie einen Baum 

im Hausgarten oder mehrere Bäume im Außenbe-

reich pflanzen möchten.  
 

Dies sind die verschiedenen Fördermöglichkeiten: 
 

Für Baumpflanzungen: 
- Streuobst für alle: Hier können Gemeinden/Ver-

eine Bäume beantragen und kostenlos an die 

Bürger verteilen; 

o Der Baum ist quasi umsonst, Pflock und Anbin-

dung muss selbst besorgt werden 

o Pflanzung auch im Hausgarten zulässig 

o Pro Antrag 10-100 Bäume, es können auch meh-

rere Anträge gestellt werden 

o Zuständig ist das Amt für Ländliche Entwicklung, 

Anja Emmerich-Marwan 
o Förderantrag: https://www.stmelf.bayern.de/fo-

erderung/streuobstpakt-foerderprogramm-streu-

obst-fuer-alle/index.html 
 

- Übers Projekt Zukunft.Streuobst oder Land-

schaftspflegerichtlinie: Hier kann bis zu 90 % Zu-

schuss gewährt werden 

o Zuschuss auf Baum, Materialien und Arbeitszeit 

o Bei mehreren Bäumen im Außenbereich (ab 10 

St.) 
o Für Gemeinde und privat Personen 

o Ansprechpartner: Landschaftspflegeverband oder 

gerne auch auf mich zukommen 
 

Für Baumpflege besteht die Förderung über das Pro-

jekt Zukunft.Streuobst II oder auch Landschaftspfle-

gerichtlinie zu je 90 % Förderung auf Streuobstmaß-

nahmen.  

Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bis 

spätestens 31.03.2026 im Rathaus, damit wir ge-

meinsam mit Ihnen die beste Fördermöglichkeit für 

Ihr Projekt finden. Unterstützung erhalten wir dabei 

auch von der Streuobstberaterin im Landratsamt 

Frau Maria Enzner. Es wird eine Sammelbestellung 

der Bäume über die Gemeinde veranlasst. 

 

 

Grundsteuer in Bayern 
Anzeige von Änderungen 
 

Worum geht es? 
Für jedes Grundstück und für jeden Betrieb der Land- 

und Forstwirtschaft muss Grundsteuer bezahlt wer-

den. Die Höhe der Grundsteuer bemisst sich unter 

anderem nach der Größe und der Nutzung des 

Grundbesitzes. 
 

Auf den Stichtag 1. Januar 2022 wurde für jedes 
Grundstück und jeden Betrieb der Land- und Forst-

wirtschaft die Bemessungsgrundlage für die Grund-

steuer ab 1. Januar 2025 festgestellt. Ändert sich 

nach dem Stichtag 1. Januar 2022 etwas am Grund-

besitz so sind Sie als Eigentümerin oder Eigentümer 

des Grundbesitzes gesetzlich verpflichtet, dem Fi-

nanzamt sämtliche Änderungen anzuzeigen. Sie wer-

den dazu nicht gesondert aufgefordert. Das Finanz-

amt prüft anschließend, ob sich die Änderung(en) auf 
die Grundsteuerbemessungsgrundlage auswirken. 
 

Sie müssen das Finanzamt darüber informieren, dass 

• sich die tatsächlichen Verhältnisse des Grund-

besitzes (u. a. Fläche, Nutzung) geändert haben, 

z. B. 

- Ein Wintergarten wurde angebaut. 

- Ein Haus wurde abgerissen. 

- Die Größe des Flurstücks hat sich geändert. 
- Das Gebäude ist erstmals denkmalgeschützt. 

- Die bisherige Wohnung wird jetzt an eine 

Arztpraxis vermietet. 

- Eine bisher landwirtschaftlich genutzte 

Wiese wurde zu Bauland. 

- Eine bisher landwirtschaftlich genutzte 

Scheune wird jetzt an einen Gewerbebetrieb 

vermietet. 

• eine wirtschaftliche Einheit neu entstanden ist, 

z. B. 

- Ein Mietshaus wurde in Wohnungs-/Teilei-

gentum aufgeteilt. 

• eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheit 

erst-mals zu besteuern ist, z. B. 

- Das Bürogebäude wurde bisher durch eine 

Behörde und wird jetzt von einer Anwalts-

kanzlei genutzt. 
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• eine wirtschaftliche Einheit erstmals ganz oder 

teilweise für steuerbefreite Zwecke genutzt 

wird 

• sich bei einem ganz oder teilweise grundsteuer-

befreiten Grundbesitz die Eigentumsverhält-

nisse geändert haben 

• sich bei einem Gebäude, das auf einem frem-

den Grund und Boden steht, die (wirtschaftli-

che) Eigentümerin oder der (wirtschaftliche) Ei-

gentümer geändert hat. 
 

Sie müssen die Änderung(en) auch dann anzeigen, 

wenn diese auf einem notariell beurkundeten Ver-

trag beruhen oder Sie eine Baugenehmigung bean-
tragen mussten. 
 

Ändern sich nur die Eigentümerinnen und Eigentü-

mer, weil der ganze Grundbesitz verkauft, verschenkt 

oder vererbt wurde, müssen Sie dies nicht anzeigen. 

In diesen Fällen wird das Finanzamt von sich aus tätig. 

Die Anzeigepflicht entfällt aber nur, wenn es sich um 

• einen vollständig steuerpflichtigen Grundbesitz 

oder 

• Grund und Boden, der mit einem fremden Ge-

bäude bebaut ist, 

handelt. 
 

Wer muss die Änderung(en) anzeigen? 

• Eigentümerinnen und Eigentümer eines Grund-

stücks 

• Eigentümerinnen und Eigentümer eines Be-

triebs der Land- und Fortwirtschaft 

• bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht 

belastet sind, die Erbbauberechtigten 

• bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden 

- für den Grund und Boden: die Eigentümerin-
nen und Eigentümer des Grund und Bodens 

- für die Gebäude: die Eigentümerinnen und 

Eigentümer des Gebäudes 

Gehört der Grundbesitz mehreren Personen, genügt 

es, wenn eine Person die Anzeige abgibt. 
 

Bis wann muss ich die Änderung(en) beim Finanz-
amt anzeigen? 
Die Änderungen eines Kalenderjahres müssen Sie 
grundsätzlich bis zum 31. März des Jahres abgeben, 

das auf das Jahr der Änderung(en) folgt. 

Beispiel: Ein Anbau wird im Februar 2027 fertigge-

stellt. Sie müssen die Änderung bis zum 31. März 

2028 beim Finanzamt anzeigen. 

Sofern Ihnen dies nicht rechtzeitig möglich ist, infor-

mieren Sie bitte frühzeitig Ihr Finanzamt und bean-

tragen Sie eine Fristverlängerung. 

 

Wie kann ich die Änderung(en) anzeigen? 
Sie können die Änderung(en) am Grundstück bzw. am 

Betrieb der Land- und Forstwirtschaft über 

• den Vordruck Grundsteueränderungsanzeige 
(BayGrSt 5) oder 

• eine vollständig ausgefüllte Grundsteuererklä-
rung (Vordrucke BayGrSt 1 bis BayGrSt 4) 

anzeigen. Die Vordrucke erhalten Sie online unter 

www.grundsteuer.bayern.de oder bei Ihrem Finanz-
amt. Diese können Sie über ELSTER - Ihr Online-Fi-

nanzamt unter www.elster.de oder auch in Papier-

form übermitteln. Falls es in einem Jahr mehrere Än-

derungen gab, zeigen Sie diese bitte zusammenge-

fasst an. Beim Formular Grundsteuererklärung geben 

Sie bitte den Stand nach den Änderungen an. 
 

Was passiert mit der Änderungsanzeige? 
Das Finanzamt prüft, ob und in welcher Höhe sich die 

Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer ändert. 
Anschließend schickt Ihnen das Finanzamt neue Be-

scheide (Bescheid über die Grundsteueräquivalenz-

beträge bzw. den Grundsteuerwert; Bescheid über 

den Grundsteuermessbetrag) zu. Zudem teilt es der 

zuständigen Kommune automatisch die neue Bemes-

sungsgrundlage mit. 

Die Kommune schickt Ihnen dann einen neuen 

Grund- 

steuerbescheid zu, in dem aufgeführt ist, wie viel 
Grundsteuer Sie künftig zahlen müssen. 
 

Wo finde ich weitere Informatio-
nen? 
Hilfen zum Ausfüllen der Grund-

steueränderungsanzeige und der 

Grundsteuererklärung sowie wei-

tere Informationen finden Sie un-

ter www.grundsteuer.bayern.de 
 
 

 
 

Es gibt weiterhin keine Neuigkeiten be-
züglich der Wärmenetzerweiterung – 
Der Förderbescheid lässt weiter auf sich 
warten 
 

Leider können wir noch immer keine Neuigkeiten be-

züglich des Baubeginns der Wärmenetzerweiterung 

vermelden. 
 

Ich kann mich leider nur wiederholen. Da aktuell nur 

in Ausnahmefällen Erlaubnisse zum vorzeitigen Bau-

beginn erteilt werden müssen wir den Erlass des För-

derbescheids abwarten, bevor wir starten können. 

Dies dauert erfahrungsgemäß bis zu einem Jahr. 
 

Da wir den Förderantrag Anfang August 2025 gestellt 

haben rechnen wir im Sommer mit dem Förderbe-

scheid. 
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Ich betone aber noch einmal, dass das keinesfalls be-

deutet, dass die Erweiterung des Wärmenetzes nicht 

kommt. DIE ERWEITERUNG DES WÄRMENETZES 

WIRD KOMMEN! Es macht auf jeden Fall Sinn, dass 

Sie inzwischen Ihren KfW-Förderantrag stellen. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie im Mitteilungs-

blatt April 2026. Dies erscheint am 28.03.2026. 
 

Hans Henninger, 1. Bürgermeister 

Stephan Schroth, Geschäftsführer Neue Energie 

Christian Schwarz, Geschäftsführer eco:net 

 

 

 
 

 
 

Jahresbericht 2025 
 

Im Rahmen der Hauptversammlung hielt der Partner-

schaftsverein Rückschau aufs Jahr 2025. Dieses ereig-

nisreiche Jahr begann traditionell mit der Jahres-

hauptversammlung im Gasthaus Rose, wobei K. Hahn 

zum 1. Vorsitzenden gewählt wurde. Es gab 4 Vor-

standssitzungen und etliche Treffen auf „übergeord-
neter“ Ebene, die vom Bezirk Mittelfranken organi-
siert wurden. Doch das Kernstück das Jahres 2025 

war der Besuch aus unseren Partnergemeinden. 
 

10. bis 13.07.2025: Besuch aus unseren Partnerge-
meinden 
 

 
 

Die Gäste, die tags zuvor auf ihrer Anfahrt schon  

Stuttgart besucht hatten, wurden von ihren Gastge-

bern auf das Herzlichste empfangen. So saßen nach 

wenigen Minuten über 80 Personen in der Mehr-

zweckhalle bei angeregter Unterhaltung zusammen 

und genossen das Brotzeitbuffet, das die Vereinsmit-
glieder für ihre Gäste zusammengestellt hatten. Un-

ter den angereisten Gästen waren Pascal Fouchet, 

Bürgermeister von Cornil, Frédéric Bouysson, Bürger-

meister von Sainte-Fortunade sowie die Vorsitzende 

des dortigen Comité de Jumelage Elvira Lemoigne.  

 

 
 

Am Freitag besuchten über 70 Personen die Stadt 

Dinkelsbühl. In kleinen Gruppen mit gemischter Nati-
onalität erkundete man die Stadt und deren Sehens-

würdigkeiten. Auf der Heimfahrt kehrten die Besu-

cher im  Biergarten des Gasthofs Walkmühle ein und 

genossen eine fränkische Brotzeit bei schönstem 

Biergartenwetter. Der Freitag wurde beschlossen mit 

einem Festbankett anlässlich des 15. Partnerschafts-

jubiläums, es fand im Gasthaus „Rose“, Flachslanden, 
statt und wurde von 90 Personen besucht. Neben 

den Vereinsmitgliedern mit ihren Gästen waren auch 

die Bürgermeister der drei Gemeinden anwesend, 
Bezirkstagspräsident Peter Daniel Forster, dessen 

Vorvorgänger, Richard Bartsch sowie Sylvie Feja, zu-

ständig für Regionalpartnerschaften beim Bezirk Mit-

telfranken. Bei allen Festreden dieses Abends wurde 

betont, wie wichtig die Verständigung zwischen den 

Völkern sei und dass der deutsch-französischen 

Freundschaft als dem  Herzstück Europas besondere 

Bedeutung zukäme. 
 

 
 

Der Samstag, der eigentlich als ruhiger „Familientag“ 
zur individuellen Gestaltung vorgesehen war, wurde 

durch den Besuch des Cadolzburger Musicals „Made-
moiselle Marie“ zum Höhepunkt des gesamten Wo-
chenendes, aber dadurch auch etwas weniger erhol-

sam. Dieses Musical, das vor ca. 200 französischen 

und 400 deutschen Besuchern aufgeführt wurde, war 

nur der Endpunkt eines vielfältigen Programmes, das 

der Bezirk Mittelfranken gemeinsam mit der Kom-

mune Cadolzburg angeboten hatte. Die gesamte Ver-

anstaltung wurde zu einem überwältigenden Zeugnis 

der deutsch-französischen Partnerschaft.  
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Am Sonntag um 9 Uhr machten sich die französischen 

Besucher wieder auf ihren Heimweg und erreichten 

gegen 23 Uhr Cornil bzw. Sainte-Fortunade. 
 

 
 

Genau von dort traten dann am Donnerstagmorgen, 

dem 17.07, fünf französische Gäste mit einem Pkw 

die über 1000 km lange Reise an, um am Feuerwehr-
jubiläum in Flachslanden teilzunehmen. Höhepunkt 

für diese Besucher war der Festumzug durch Flachs-

landen, an dem der Partnerschaftsverein mit seinen 

französischen Gästen teilnahm. Aber auch die 

Abende im Bierzelt sowie die kleinen Ausflüge in die 

Umgebung sind bleibende Erinnerungen einer geleb-

ten Partnerschaft. 
 

04.09.2025: Ferienspaßaktion  
Der Partnerschaftsverein beteiligte sich auch 2025 

wieder am Ferienspaßprogramm der Gemeinde – 

dies war ein Ausflug nach Nürnberg ins Verkehrsmu-

seum. Mit Bus und Bahn nach kurzem Fußmarsch er-

reichte die Gruppe das Museum, um dort in die Welt 

der Eisenbahn einzutauchen.  
 

17.10 – 01.11.2025 Besuch von Emeline Tersou 
Die französische Studentin Emeline Tersou besuchte 

für zwei Wochen unsere Region. Sie stammt  aus un-
serer Partnergemeinde Ste. Fortunade, studiert aber 

derzeit in Lyon. Sie wurde vom Partnerschaftsverein 

betreut, wohnte bei Frau Lehmann in Ansbach und 

besuchte etliche Einrichtungen in Flachslanden/Ans-

bach – Rathaus, Tagespflege, Kindergarten, Berufs-

schule und Bezirk. Aber auch zahlreiche, touristische 

Ausflüge haben wir ihr ermöglicht, diese führten sie 

bis an den Tegernsee. Sie war von ihrem ersten 

Deutschlandbesuch begeistert und vielleicht haben 

wir unseren französischen Freunden ein neues, sehr 
junges Mitglied beschert. 
 

22.11.2025: Weinabend 
Wie schon die Jahre zuvor wurde der Weinabend des 

Vereins in der Aula der Grundschule Flachslanden ab-

gehalten. 21 Teilnehmer verlebten einen sehr schö-

nen Abend bei angeregter Unterhaltung und dem 

Verzehr mitgebrachter Speisen, französischer Wurst-

spezialitäten sowie fränkischer und französischer 
Weine. 
 

13.12.2025: Teilnahme am Flachsländer Weih-
nachtsmarkt 
Auch 2025 beteiligte sich unser Verein erfolgreich an 

der Ausrichtung des Flachsländer Weihnachtsmark-

tes. Dank der vielen zuverlässigen Helfer konnte der 

Aufbau, Verkaufsbetrieb und der Abbau der Bude in 

gewohnter Weise durchgeführt werden. Dabei be-

währte sich die sehr gute Zusammenarbeit mit den 

Virnsberger „Adventszauberern, welche die Bude das 
Wochenende vorher nutzen und als Gegenleistung 

bestens präpariert beim Aufbau mithalfen. Das Ange-

bot der Marktbude war traditionell in Speisen und 

Getränken und beschloss das Vereinsjahr 2025.  
 

 
 

Die Hauptversammlung endete mit einem Ausblick 

auf das Jahr 2026. In diesem wird der Partnerschafts-

verein die Corrèze vom 30.04. bis 04.05.2026 besu-

chen. Der Aufenthalt wird dieses Mal drei ganze Be-

suchstage umfassen und dadurch etwas entspannter 

sein. Er wird einerseits die bestehenden Beziehungen 

vertiefen und soll andererseits aber auch Nichtmit-
gliedern die Chance geben, unsere Partnergemein-

den kennenzulernen. Junge Erwachsene bis 25 Jahre 

können dieses Angebot sogar kostenlos nutzen und 

sind hierzu auch herzlich eingeladen. 
 

Der Partnerschaftsverein bedankt sich auf diesem 

Wege bei allen Mitgliedern, Unterstützern und 

Freunden, die das Vereinsleben 2025 bereichert ha-

ben. 
 

Klaus Hahn, 1. Vorsitzender 

 

 

Faschingsausklang und Saukönigsprokla-
mation 2026 
 

Der Schützenverein Flachslanden führte wieder sein 

Sauschießen in der Vorfaschingswoche durch. Zur 

Proklamation des Saukönigs mit traditionellen Fa-

schingsausklang haben sich zahlreiche Besucher im 

Schützenhaus eingefunden. 
 

Neuer Saukönig wurde Hermann Rückert mit einem 

guten 89,5 Teiler vor Michael Kehrberger mit einem 

94,3 Teiler. Den dritten Platz belegte Anna Scherb mit 
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einem 109,0 Teiler. Nach alter Tradition wurde auch 

der schlechteste Schuss auf den Saukönig mit einem 

Preis belohnt, nämlich 

dem Sauschwänzchen. 

Dieses ging an Angelika 

Nuspel mit einem 

2210,6 Teiler. Die Vol-

kertscheibe sicherte 

sich erneut Ernst Nuspel 

mit einem 65,1 Teiler 
vor Helmut Stich mit ei-

nem 156,6 Teiler und 

Patrick Horst mit einem 

229,3 Teiler. 
 

Neuer Saukönig Hermann Rückert 
 

Die begehrte Festscheibe gewann Wolfgang Kehrber-

ger mit einem 37,0 Teiler, den zweiten Platz belegte 

Alexander Avram mit einem 92,0 Teiler. Den dritten 

Platz erreichte Andreas Albrecht mit einem 112,3 Tei-

ler. Hier gab es für jeden Teilnehmer einen Fleisch-

preis, der durch die Metzgerei Volkert bereits vorpor-

tioniert und gemäß der Platzierung an Wert gestaffelt 
ist.  
 

 

Gewinnerin Trostpreis                              Gewinner der Volkertscheibe 
Angelika Nuspel                                          Ernst Nuspel 
 

Die Punktscheibe gewann Michael Kehrberger mit 

hervorragenden 9,9 Punkten vor Ernst Nuspel mit 

39,8 Punkten. Den dritten Platz konnte sich Helmut 

Stich mit 60,2 Punkte sichern. 
 

Die Meisterscheibe aufgelegt gewann wie bereits im 

letzten Jahr Ernst Nuspel mit 104,1 Ringen, gefolgt 

von Helmut Stich mit 103,3 Ringen. Den dritten Platz 

belegte Roland Müller mit 101,4 Ringen. 
 

In der Schützenklasse konnte Alexander Avram mit 

96,6 Ringen die Meisterscheibe knapp vor Wolfgang 

Kehrberger mit 96,4 Ringen gewinnen, den dritten 

Platz belegte Andreas Albrecht mit 93,4 Ringen. 
 

Schützenmeister Wolfgang Kehrberger bedankte sich 

bei allen Teilnehmern und anwesenden Gästen für ih-

ren Besuch und wünschte noch ein paar gesellige 
Stunden im Schützenhaus und einen guten Nachhau-

seweg. 

 

 
 

 

 
 

Jungbaumpflege und Pflan-
zung - Mitmachkurs 
 

Obstbaum gepflanzt? Wie geht es 

weiter - auf was kommt es in den ersten Jahren an? 

Alles rund ums Thema Pflanzung, Baumscheiben-

pflege, Anstrich, Anbindung, Verbissschutz und Erzie-

hungsschnitt 
 

Wann?: 11. April 2026, 9 Uhr 

Wo?: Gemeindefläche Weihenzell Richtung Beutel-

lohe vor Ortseingang, 

Veranstalter: Landkreis Ansbach, Kreisfach- und 

Streuobstberatung, in Zusammenarbeit mit OGV und 

Gemeinde Weihenzell 

Kosten: für die Teilnehmer kostenlos 
 

Falls vorhanden: Hacke und Baumschere mitbringen 
 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme - gerne einfach 

vorbeikommen! Die Aktion wird gefördert über das 

Projekt Zukunft.Streuobst II 

Kontakt: Streuobstberatung Landkreis Ansbach,Frau 

Enzner, 0981/468 4402, maria.enzner@landratsamt-

ansbach.de 
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Gemeinderatssitzung vom 20.01.2026 – 
öffentlicher Teil 
 

TOP 01 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit - Information 
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen wor-
den. Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, dass 

die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmbe-

rechtigt ist. Das Gremium ist daher beschlussfähig. 

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. Die 

Berichterstattung erfolgt grundsätzlich durch den 

Vorsitzenden, sollte in der Niederschrift kein anderer 

oder zusätzlicher Berichterstatter benannt sein. 
 

Es besteht Einverständnis, dass nach TOP 02 „Geneh-
migung der Niederschrift“ die Tagesordnungspunkte 
„3. Änderung des Bebauungsplanes Kellerfeld“ und 
„Sanierung der Mehrzweckhalle“ vorgezogen behan-
delt werden und erst im Anschluss daran der Tages-

ordnungspunkt „Regionalbudget“. 
 

TOP 02 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 

vom 16.12.2025 – öffentlicher Teil - beschließend 
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der ausge-
händigten Niederschrift – öffentlicher Teil. 
 

Beschluss: einstimmig 
Die ausgehändigte Niederschrift – öffentlicher Teil 

wird genehmigt. 

 

TOP 03 3. Änderung des Bebauungsplanes „Keller-
feld“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 
BauGB - Abwägungs- und Satzungsbeschluss - be-
schließend 
 

Folgende Zusammenfassung für die abschließende 

Abwägung und den Satzungsbeschluss wurde von 

Frau Grabner vom Ingenieurbüro Heller im Vorfeld 

der Sitzung übermittelt und den Marktgemeinderats-

mitgliedern als Sitzungsvorlage zugestellt. Die Inhalte 

und Abwägungsvorschläge werden in der Sitzung von 

Frau Grabner erläutert: 
 

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 

23.09.2025 den Entwurf der 3. Änderung des Bebau-

ungsplanes „Kellerfeld“ gebilligt und die erneute öf-
fentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die 

erneute Behördenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 

beschlossen. 
 

Planungsziel der Gemeinde ist es, mit der vorliegen-

den 3. Bebauungsplanänderung, eine Teilfläche des 

Gewerbegebietes in ein Mischgebiet umzuwandeln 

und so das bestehende Mischgebiet bedarfsgerecht 

zu erweitern. Da das Mischgebiet eine Kombination 

aus Wohn- und Gewerbenutzung erlaubt, führt die 
Änderung zu einer höheren Flexibilität der Nutzung 

der Grundstücke. Mit der Änderung wird ein beson-

deres Augenmerk auf den Lärmschutz gelegt, um die 

bestehende angrenzende gewerbliche Nutzung mit 

der geplanten Erweiterung des Mischgebiets nicht 

einzuschränken. 
 

Das bestehende Gebiet „Kellerfeld“ befindet sich am 
südlichen Ortsrand von Flachslanden, östlich der 
Staatsstraße St 2253 und östlich der Kreisstraße AN 

21. Der Geltungsbereich hat eine Gesamtgröße von 

ca. 8,8 ha. Die Änderung hat eine Größe von ca. 6.930 

m² und umfasst die Flurstücke 546/20, 546/24, 

546/27 und Teilflächen der Flurstücke 546/19, 

546/18, 546/22, 546/25 und 546/21 der Gemarkung 

Flachslanden. 
 

Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes 

„Kellerfeld“ lag mit Festsetzungen, Begründung und 
schalltechnischer Untersuchung öffentlich im Rat-

haus des Marktes Flachslanden in der Zeit vom 

03.11.2025 bis 03.12.2025 aus. Während der erneu-

ten öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

ging keine Stellungnahme ein. 
 

Es wurden 22 Behörden/TÖB mit Brief vom 

27.10.2025 angeschrieben und gebeten, sich schrift-

lich zur Planung zu äußern. Von den angeschriebenen 
Dienststellen haben 6 Anregungen und Hinweise zur 

Planung mitgeteilt. Weitere 4 Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Belange haben erklärt, dass Sie 

keine Einwendungen haben. Die Stellungnahmen und 

Abwägungen können aus der Anlage entnommen 

werden. 
 

Nach der erfolgten Abwägung kann die 3. Änderung 

des Bebauungsplanes „Kellerfeld“ als Satzung be-
schlossen werden. Bestandteil der Satzung ist der La-

geplan mit seinem zeichnerischen und textlichen Teil 

einschließlich Begründung (Stand 20.01.2026) sowie 

schalltechnischer Untersuchung (Stand 31.03.2025). 
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Beschluss: 12 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Marktgemeinderat stimmt den formulierten Ab-

wägungsvorschlägen gem. Abwägungstabelle zu und 

kommt zu dem Ergebnis, dass die bei der erneuten 

öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes vorge-

brachten Anregungen/Hinweise, hinreichend gewür-

digt, sowie gegenseitig und untereinander abgewo-

gen wurden. Er stimmt den Beschlussvorschlägen auf 

Grundlage der Abwägungstabelle (Stand: 

20.01.2026) zu. 
 

Der Planentwurf der 3. Änderung des Bebauungspla-

nes „Kellerfeld“ mit Festsetzungen, Begründung und 
schalltechnischer Untersuchung wird gemäß § 10 

Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Als Inhalt der 

Satzung gilt der Satzungstext der Sitzungsvorlage 

bzw. der Bebauungsplan mit Begründung und allen o. 

g. Anlagen. 
 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange, welche Hinweise und Einwände vorgebracht 

haben, sind von den gefassten Beschlüssen zu unter-

richten. Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebau-

ungsplan ortsüblich bekannt zu machen und dem 

Landratsamt Ansbach gemäß § 10 Abs. 2 BauGB an-

zuzeigen. 

 

TOP 04 Sanierung Mehrzweckhalle - Teilnahme an 
der Bundesfördermaßnahme Sanierung kommuna-
ler Sportstätten (SKS) - beschließend 
 

Für die Sanierung der Mehrzweckhalle hat der Markt-

gemeinderat in seiner Sitzung vom 16.12.2025, TOP 

04 das Büro Hirsch mit der Erstellung der Förderun-

terlagen für das Bundesförderprogramm Sanierung 

kommunaler Sportstätten (SKS) mit Projektaufruf 

2025 beauftragt. 
 

Architekt Stefan Hirsch informiert über die erstellten 

Förderunterlagen und beantwortet Fragen zu Pla-

nungsvarianten, Kosten und Änderungsmöglichkei-

ten. Der Förderantrag zur Teilnahme am Bundesför-

derprogramm wurde bereits rechtzeitig bis 

15.01.2026 eingereicht. Bis 30.01.2026 ist der Markt-

gemeinderatsbeschluss zur Teilnahme am Förderpro-

gramm noch nachzureichen. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat billigt die Teilnahme am Pro-

jektaufruf „SKS 2025“ für das Vorhaben „Mehrzweck-
halle Flachslanden“ und beschließt, die hierfür erfor-
derlichen Unterlagen fristgerecht einzureichen. 

 

TOP 05 Regionalbudget NorA – Beschluss über die 
einzureichenden Anträge - beschließend 
 

Für der Förderaufruf des Regionalbudgets 2026 wur-
den folgende Vorschläge diskutiert: 
 

1. Beschaffung von Bierzeltgarnituren für Veranstal-

tungen 
 

Bereits im Rahmen des Auswahlverfahrens 2025 für 

das Regionalbudget war angedacht neue Bierzeltgar-

nituren seitens der Gemeinde zu beschaffen. Diese 

könnten dann nach Bedarf bei Veranstaltungen an 

die Vereine ausgeliehen werden. In der Förderan-

frage vom 29.01.2025 wurde die Beschaffung mit Ge-

samtkosten von 7.198,31 € beziffert.  
 

Es wurden nun zwei aktuelle Angebote der Fa. BIGA 

und der Weißenburger Werkstätten der Lebenshilfe, 

jeweils vom 14.01.2026 eingeholt, die der Sitzungs-

unterlage beigelegen haben. Die Weißenburger 

Werkstätten der Lebenshilfe vertreiben keine Trans-

portboxen. Das Angebot beinhaltet auch keine Trans-

portkosten, sondern die Garnituren müssten dort ab-

geholt werden, sodass sich die beiden Angebote wie 
folgt darstellen: 
 

Angebot vom 14.01.2026: 

BIGA  Weißenburger 
Werkstätten 

30 Garnituren 4.350,00 € 5.350,00 € 

 + Gravur 99,00 €  84,00 € 

 + MwSt. 845,31 € 380,38 € 

 = Preis ohne Transportboxen und ohne Transport

  5.294,31 € 5.814,38 € 
 

Transportboxen (3 St.) 1.215,00 € 

 + Transportkosten     535,00 € 

 + MwSt.      332,50 € 

 = Preis für Transportboxen und Transport 

   2.082,50 € 

Gesamtkosten  7.376,81 € 
 

Weiter wurde noch ein Angebot der Fa. BIGA für sog. 
Comfort-Garnituren mit mehr Beinfreiheit beim Hin-

setzen eingeholt (Preis 7.537,46 €). 
 

Nach eingehender Diskussion wird vorgeschlagen ins-

gesamt 30 „normale“ Garnituren mit Gravur auf drei 
10er Gestellen bei der Fa. BIGA zu bestellen und da-

hingehend entsprechend die Förderanfrage für das 

Regionalbudget zu stellen. 
 

2. Aufstellen eines Tauschhäuschens/Tauschschränk-

chens 
 

Von Marktgemeinderätin Edeltraud Imschloß wurde 

vor der Sitzung die Idee eingebracht, ein Tauschhäus-

chen aufzustellen. In dem Tauschhäuschen könnten 

Bürgerinnen und Bürger Gegenstände, die sie nicht 

mehr brauchen, die aber zu schade zum Wegwerfen 

sind, hinterlegen und entnehmen, also tauschen und 
damit zur Nachhaltigkeit beitragen. Als möglicher 

Standort wird ein Platz nahe der Ladesäule am ge-

meindlichen Friedhof vorgeschlagen. 
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Der Markt Flachslanden hat im Jahr 2022 bereits ei-

nen Bücherschrank zum Tauschen von Büchern nahe 

dem Rathaus errichtet (Preis rd. 4.900 €, erhaltene 
Förderung über das Regionalbudget 2.861 €). Der 
Marktgemeinderat spricht sich aber mehrheitlich ge-

gen das Vorhaben aus. 
 

3. Beschaffung eines geschlossen Anhängers zum 
Transport der Hüpfburg 
 

Der Markt Flachslanden hat im Jahr 2024 eine Hüpf-

burg beschafft, die an Vereine ausgeliehen wird. 

Diese wurde damals ebenfalls durch das Regional-

budget gefördert. Um diese transportieren zu kön-

nen wird aus dem Marktgemeinderat der Vorschlag 

eingebracht einen geschlossenen Autoanhänger zu 

beschaffen und diesen als beim Förderaufruf mit ein-

zureichen. Der Anhänger würde dann gemeinsam mit 
der Hüpfburg verliehen. Hierzu sind noch aktuelle An-

gebote einzuholen. 
 

Beschluss: 12 Ja-Stimmen/2 Nein-Stimmen 
Der Markt Flachslanden reicht für das Regional-

budget 2026 folgende Vorschläge ein: 
 

1. Beschaffung von 30 Bierzeltgarnituren, inkl. Gra-

vur („Markt Flachslanden“) mit drei 10er Trans-
portgestellen zu einem Angebotspreis von 

7.376,81 €. 
 

2. Beschaffung eines geschlossenen Autoanhängers 

zum Transport der Hüpfburg. Hierzu sind noch An-

gebote einzuholen. 

 

TOP 06 Kommunalunternehmen - Übernahme des 
Wasserlieferungsvertrages mit der Dillenberg-
gruppe zum 01.01.2026 - beschließend 
 

Der Markt Flachslanden hat dem Kommunalunter-

nehmen die Aufgaben der Versorgung des Gemein-

degebiets mit Wasser und die Beseitigung des Ab-

wassers im Gemeindegebiet, sowie den Betrieb der 

öffentlichen Wasserversorgungseinrichtungen und 

der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen des 

Marktes Flachslanden übertragen (§ 2 Abs. 1 der Un-

ternehmenssatzung des Kommunalunternehmens 
Markt Flachslanden AöR). In diesem Zusammenhang 

ist der Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckver-

band zur Wasserversorgung Dillenberggruppe vom 

Markt Flachslanden an das Kommunalunternehmen 

Markt Flachslanden zum 01.01.2026 zu übertragen. 
 

Der ursprüngliche Vertrag vom 15.02.2017, der 1. 

Nachtrag vom 18.12.2017/17.01.2018, der 2. Nach-

trag vom 27.04./04.05.2021, eine Nebenabrede zum 
2. Nachtrag vom 27.04./04.05.2021 und eine Neben-

vereinbarung vom 27.04./04.05.2021 zwischen dem 

Zweckverband zur Wasserversorgung Dillenberg-

gruppe und dem Markt Flachslanden lagen der Sit-

zungsunterlage bei. Die Geschäftsführung des Zweck-

verbandes zur Wasserversorgung Dillenberggruppe 

hat einen Entwurf des Übernahmevertrages erstellt, 

der der Sitzungsvorlage ebenfalls beilag. Der Über-

nahmevertrag sollte sowohl vom Marktgemeinderat 

für den Markt Flachslanden, als auch vom Verwal-

tungsrat für das Kommunalunternehmen beschlos-

sen werden (keine Aufgabe der laufenden Verwal-

tung). 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Übernahmever-

trag mit Wirksamkeit zum 01.01.2026 in der, in der 

Sitzung vom 20.01.2026 vorgelegten Fassung zu. 

 

TOP 07 Bekanntgaben/Sonstiges - Information 
 

Niederschriften im Sitzungsprogramm 
 

Marktgemeinderat Bödachtel weist darauf hin, dass 

die Niederschriften nur bis 01.07.2025 im Sitzungs-

programm eingestellt sind. 
 

Beitrag über Erhöhung der Kindergartenbeiträge in 

der FLZ 
 

Marktgemeinderat Hoffmann erklärt sein Ärgernis 

über die Berichterstattung zur Erhöhung der Kinder-

gartenbeiträge. Dieser habe nicht die nötigen Hinter-

gründe dargestellt. 
 

Abgabe von Kunststoffen im gemeindlichen Wert-

stoffhof 
 

Markgemeinderätin Keitel beklagt, dass am gemeind-
lichen Wertstoffhof nur noch geringe Mengen an 

Kunststoffen abgegeben werden können. Bürger-

meister Henninger erklärt, dass die Mitarbeiterinnen 

des Landratsamtes bei einer gemeinsamen Besichti-

gung mitgeteilt haben, dass größere Mengen Nicht-

verpackungskunststoffe künftig nur noch in bestimm-

ten Wertstoffhöfen abgegeben werden können. Der 

für uns nächstgelegene wäre Lehrberg. Allerdings 

wurde ausdrücklich bestätigt, dass kleinere Mengen 

von Nichtverpackungskunststoffen auch im Sperr-
müllcontainer entsorgt werden könnten. Dies wurde 

im Mitteilungsblatt auch so kommuniziert. 

 

 

 
 

Neues aus der Grundschule  
 

Im neuen Jahr starteten wir alle mit dem 

Besuch des Theaterstücks „Hans im 
Glück“ von Kommando Grimm. Schnell 
hatten wir, inspiriert von „Hans“ Ideen, was wir uns 
für das Jahr 2026 vornehmen könnten: Glück suchen, 

Glück sehen und wahrnehmen, andere glücklich ma-

chen. 
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Ein tolles Motto, das wir gleich mit Hilfe von Herrn 

Lewerenz und unserem „Anti-Aggressions-Training“ 
fortsetzen. Ein ausführlicher Bericht folgt! 
 

 
 

Unsere Vorschulkinder lernten bei einem spannen-

den Besuch in der ersten Klasse die Schule kennen 

und freuen sich jetzt auf die Schuleinschreibung im 

März. Weitere Treffen mit den Erst- und Zweitkläss-

lern folgen. 
 

 
 

Wie jedes Jahr feierten wir am letzten Schultag vor 

den Faschingsferien unser buntes Faschingstreiben. 
Der „Krapfen-Gaudi-Wurm“ mit allen Kindern und 
Lehrkräften schlängelte sich erneut durchs Rathaus.  
 

 
 

Danach gab es Faschingstänze und eine „Prämierung“ 
in der bereits für die Faschingsbälle geschmückten 

Turnhalle.  
 

 
 

Die Krapfen unseres Schulfördervereins waren wie-

der ein Genuss! Herzlichen Dank dafür! 
 

Tanja Schleußinger, im Namen des gesamten Teams 

der GS Flachslanden 

 
 

„Energie erleben und verste-
hen“ an der Grundschule 
Flachslanden 
 

Am 9. Februar 2026 bekam die Grundschule Flachs-

landen besonderen Besuch. Ein Referent der Deut-

schen Umwelt-Aktion führte gemeinsam mit N-Ergie 

einen spannenden Workshop zum Thema Energie 

durch. Unter dem Motto „Energie erleben und ver-
stehen“ durften die Schülerinnen und Schüler der 3. 

und 4. Klassen in einfachen Experimenten selbst ent-
decken, wie Strom entsteht und wie man Energie spa-

ren kann. 
 

In der 1. und 2. Stunde arbeitete die 3. Klasse, danach 

in der 3. und 4. Stunde die 4. Klasse. Dabei wurde 

nicht nur zugehört – vor allem Mitmachen war ange-

sagt. Zu Beginn stellten die Kinder pantomimisch eine 

Bohrmaschine dar. Schnell wurde klar, dass Strom 

vieles bewirken kann. Eine Bohrmaschine bewegt 
sich, sie macht Geräusche, wird warm und manchmal 

leuchtet ein Knopf. So erfuhren die Kinder, dass 

Strom Bewegung, Wärme, Licht, Geräusche und so-

gar Kälte oder Rechenleistungen erzeugen kann. 
 

 
 

Danach ging es um die Frage: Woher kommt eigent-

lich der Strom aus der Steckdose? Der Referent er-

klärte, dass Strom durch Leitungen transportiert 

wird. In Deutschland liegen viele Leitungen unter der 
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Erde. Besonders spannend fanden die Kinder, dass 

große Stromleitungen bis zu 380.000 Volt Spannung 

haben können. Auch ein echtes Kabel und ein Erdka-

bel durften angeschaut und angefasst werden. 
 

Ein Highlight war der Versuch mit einer kleinen 

Dampfmaschine. Sie zeigte anschaulich, wie in einem 

Kohlekraftwerk Strom erzeugt wird. Durch Verbren-
nen entsteht Dampf, der eine Turbine antreibt und 

daraus wird Strom. Gleichzeitig dachte die Klassen 

über die Nachteile nach. Beim Verbrennen entstehen 

Abgase, die der Umwelt schaden. Gemeinsam über-

legten die Kinder, was sie als Bundeskanzlerin oder 

Bundeskanzler verändern würden. Viele Kinder neh-

men sich vor, weniger Abfall zu produzieren oder 

mehr Bäume zu pflanzen. An der Tafel entstand dazu 

ein Bild der Erde mit Atmosphäre und möglichen Ge-

fahren, etwa durch Autos, Flugzeuge oder Kraft-
werke. 
 

Natürlich ging es auch um Energiesparen im Alltag, 

wie beispielweise das Licht ausschalten, Geräte nicht 

unnötig laufen lassen und bewusst mit Strom umzu-

gehen. Besonders viel Spaß machten die praktischen 

Experimente. Mit einem Windrad konnten die Kinder 

selbst durch Pusten Strom erzeugen, bis ein kleines 

Licht leuchtete. Danach durften die Kinder mithilfe ei-
ner Taschenlampe kleine Solarautos fahren lassen. 

Ein Autorennen bildete den fröhlichen Abschluss. 
 

Der Workshop zeigte eindrucksvoll, dass Energie 

überall in unserem Alltag ist, und jeder kann etwas 

tun, um sie sinnvoll zu nutzen und die Umwelt zu 

schützen. 
 

Sarah Pfundt-Migliore, 4. Klasse 

 
 

Beratungsstelle Inklusion im Landkreis 
und in der Stadt Ansbach  
 

Ihr Vorschulkind/Schulkind braucht Unterstützung, 

um erfolgreich lernen zu können? Sie als Eltern sind 
sich unsicher, welche Angebote der Förderung es im 

schulischen Rahmen gibt?  
 

Was sind unsere Möglichkeiten und Rechte? Was ist 

eine Schulbegleitung? Die Beratungsstelle Inklusion 

am staatlichen Schulamt Ansbach bietet Eltern, aber 

auch Lehrkräften, Hilfe bei der Entscheidungsfin-

dung. 
 

Ratsuchende können sich hier im geschützten Rah-

men kostenfrei über mögliche Lernorte und alle da-

mit zusammenhängenden Fragen informieren. Lehr-

kräfte aus Regel- und Förderschule beraten im Team. 

Auch im weiteren Verlauf unterstützt die Beratungs-

stelle bei der Umsetzung der inklusiven Beschulung, 

wenn dies gewünscht wird. 
 

Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Inklusion, 

Frau Rohmer und Frau Göppel, sind per E-Mail: inklu-

sion@landratsamt-ansbach.de oder telefonisch 

(montags von 11.00 Uhr-14.00 Uhr) 0981/4689033 

für Ratsuchende erreichbar. 
 
 

Abschlussorientierte 
Qualifizierungen für Mit-
arbeitende in Kindertageseinrichtungen 
 

In den Kolping-Bildungszentren finden wieder aner-

kannte Qualifizierungen im Bereich frühkindliche Bil-

dung statt: Der „Vorbereitungskurs auf die Externen-
prüfung staatl. gepr. Kinderpfleger/in“ startet im Ok-
tober in Ansbach. Auch die Qualifizierungen zur „As-
sistenzkraft“ und „Ergänzungskraft“ nach dem Kon-
zept des Sozialministeriums finden weiterhin statt 

(Neustadt/Aisch und Bamberg). Alle Bildungsange-

bote können unter bestimmten Voraussetzungen 
durch einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit 

gefördert werden. Melden Sie sich für die (Online-)In-

foveranstaltungen an und lassen Sie sich individuell 

beraten (zu Voraussetzungen und Förderung). 
 

Im Kolping-Bildungszentrum Ansbach beginnt im 

Sommer und im Herbst wieder die anerkannte Quali-

fizierung zur „Fachkraft in bayerischen Kindertages-
einrichtungen“ nach dem Konzept des Sozialministe-
riums. Die Bildungsangebote können unter bestimm-

ten Voraussetzungen durch einen Bildungsgutschein 

der Agentur für Arbeit gefördert werden. Melden Sie 

sich für die (Online-) Infoveranstaltungen an und las-

sen Sie sich individuell beraten (zu Voraussetzungen 

und Förderung). 
 

Kontakt Kolping-Akademie: Telefon: 0951/519470, 

Mail: akademie@kolpingbildung.de, Internet: 

www.kolpingbildung.de 
 

 

Ihre Chance - Querein-
stieg in Kindertagesstät-
ten 
 

Der Bedarf an pädagogischen Fachkräften wächst 

und der Quereinstieg bietet attraktive Chancen. Inte-

ressierte haben jetzt die Möglichkeit, sich über die 

Ausbildung zum/zur Kinderpfleger/in zu informieren. 

Bei den Infoveranstaltungen der Kolping-Akademie 

erhalten Sie einen Überblick über die Ausbildung, Vo-

raussetzungen und Beschäftigungsmöglichkeiten im 

Kindergarten. 
 

Melden Sie sich zu den Infoterminen am 26.03. um 

15:00 Uhr (online), am 16.04. um 09:00 Uhr (BIZ Ans-

bach), am 22.05. um 10:00 Uhr (online) oder am 
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17.06. um 16:00 Uhr (online) an und erfahren mehr 

über die Ausbildung. 

 

Kontakt Kolping-Akademie: Telefon: 0951/519470,  

Mail: akademie@kolpingbildung.de, Internet: 

www.kolpingbildung.de 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evang.-Luth. 
Kirchengemeinde 

 
März 2026 

 
 

Ev.-Luth. Pfarramt Flachslanden 

Pfarrstraße 2, 91604 Flachslanden,  

Telefon: 09829/222, Fax: 09829/1439, 
E-Mail: pfarramt.flachslanden@elkb.de  

Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 

Pfarramtssekretärin Barbara Fleischmann 
Erreichbarkeit: 

Montag Home-Office Handy 015172049938 

Dienstag Pfarramt Flachslanden + Herr Schnurren-

berger 8.30 – 12.30 Uhr 

Mittwoch Pfarramt Rügland + Herr Schnurenbrger 

8.30 – 12.30 Uhr 

Donnerstag Pfarramt Flachslanden 8.30 – 12.30 Uhr 
 

Sonntag, 01. März, Reminiszere 
9.30 Uhr Unternbibert Gottesdienst mit Pfarrer Jo-

chen Ackermann 
19.00 Uhr Abendandacht des CVJM Flachslanden im 

Gemeindehaus Flachslanden 

Dienstag, 03. März 
10.00-11.30 Uhr Zwergentreff im Gemeindehaus Un-

ternbibert  

Donnerstag, 05. März 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 

Gemeindehaus 

Freitag 06. März  
18.00 Uhr Flachslanden Jungschar im Gemeindehaus 
19.00 Uhr Rügland Weltgebetstagsgottesdienst im 

Gemeindehaus 

20.00 Uhr Flachslanden Jugendkreis im Gemeinde-

haus 

Sonntag, 08. März, Okuli 
9.30 Uhr Rügland Gottesdienst Kirche mit Prädikant 

Ingo Treiber 

9.30 Uhr Flachslanden Gottesdienst mit Abendmahl 

durch Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 

Montag, 09. März 
19.00 Uhr Spieleabend Gemeindehaus Unternbibert 

Dienstag, 10. März 
10.00-11.30 Uhr Zwergentreff im Gemeindehaus 

Rügland  

15.30 Uhr Bibelgesprächskreis Gemeindehaus 

Flachslanden 

Donnerstag, 12. März 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 

Gemeindehaus 

Freitag, 13.März 
18.00 Uhr Flachslanden Jungschar im Gemeindehaus 
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20.00 Uhr Flachslanden Jugendkreis im Gemeinde-

haus 

Sonntag, 15. März, Lätare 
9.30 Uhr Unternbibert Gottesdienst mit Prädikant 

Ingo Treiber  

9.30 Uhr Flachslanden (Gemeindehaus) Gottesdienst 

mit Pfarrer i. R. Matthias Kietz 

Dienstag, 17. März 
10.00-11.30 Uhr Zwergentreff im Gemeindehaus 
Rügland 

Donnerstag, 19. März 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 

Gemeindehaus 

14.00 Uhr Unternbibert Bartholomäustreff 

Thema; Feier des heiligen Abendmahls, und Gedan-

ken zum Palmsonntag. 

Freitag, 20. März 
18.00 Uhr Rügland Roggastum im Gemeindehaus 
18.00 Uhr Flachslanden Jungschar im Gemeindehaus 

20.00 Uhr Flachslanden Jugendkreis im Gemeinde-

haus 

Sonntag, 22. März, Judika 
9.30 Rügland Gottesdienst mit Dekan i. R. Erwin 

Lechner, anschließendes Kirchen Café im Gemeinde-

haus 

9.30 Uhr Flachslanden Gottesdienst mit Pfarrerin Eli-

sabeth Franz-Chlopik 

9.30 Uhr KiGo-live im Gemeindehaus (Gemeinde-
haus) 

Montag, 23. März 
19.30 Uhr Montagsgespräch Gemeindehaus Untern-

bibert, Thema: Politische Mitgestaltung von Christen 

+ Kirche 

Dienstag, 24.März 
10.00-11.30 Uhr Zwergentreff im Gemeindehaus Un-

ternbibert 

Donnerstag, 26. März 
9.30 - 11.00 Uhr Flachslanden Eltern-Kind-Gruppe im 
Gemeindehaus 

14.30 Uhr Gemeindenachmittag Gemeindehaus 

Flachslanden, Thema: Gemeindenachmittag, Thema: 

Weltreise mit Dr. Zeno Lamers 

Freitag, 27. März 
16.30 Uhr Konfitag, Thema: Vorstellungs Gottes-

dienst vorbereiten in Flachslanden 

17.00 Uhr KiGo im Gemeindehaus Unternbibert 

18.00 Uhr Flachslanden Jungschar im Gemeindehaus 

20.00 Uhr Flachslanden Jugendkreis im Gemeinde-
haus 

Sonntag, 29. März, Palmsonntag 
9.30 Flachslanden Vorstellungsgottesdienst der Kon-

fis 2027 für Rügland, Unternbibert und Flachslanden 

mit Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik und Pfarrer 

Max Schnurrenberger 
 

 
 

Urlaub/Abw. Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 

13.03.-15.03.26 Vertretung Pfrn. Helen Karch 

Urlaub/Abw. Pfarrer Max Schnurrenberger 

13.03.-15.03.26 Vertretung Pfrn. Helen Karch 

06.04.-12.04.26 

15.04.-16.04.26 Vertretung Pfrn. Elisabeth Franz-

Chlopik 

 

 

 
 

Katholische 
Pfarrgemeinde 

 
März 2026 

 
 

Kath. Pfarramt Virnsberg 

Schloßgarten 3, 91604 Flachslanden,  

Telefon: 09829/304, Fax: 09829/1399, 
E-Mail: ssb.ansbach-stadt-und-land@erzbistum-

bamberg.de 
Homepage: www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de 

Pfarrer Dieter Hinz 

Telefon: 0981/86132, Fax: 0981/87834 

Pfarrsekretärin Petra Riedel 
Öffnungszeiten Pfarramt:  
Dienstag und Donnerstag 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
 

Bis zum Druck der Gottesdienstordnung kann es noch 

zu Änderungen kommen. Bitte beachten Sie daher 

die Gottesdienstordnung, die rechtzeitig in all unse-

ren Kirchen ausliegt. Außerdem wird die Gottes-

dienstordnung auch in unsere Homepage eingefügt. 
www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de 
 

Sonntag, 01. März 2. Fastensonntag 
08:30 Uhr VI Eucharistiefeier 

18:00 Uhr SO Kreuzwegandacht 

Dienstag, 03. März 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier 

Freitag, 06. März 
19:00 Uhr Rügl., ev. Gemeindehaus Gottesdienst 
zum Weltgebetstag "Kommt! Bringt Eure Last!" 
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19:00 Uhr UA, ev. Kirche Gottesdienst zum Weltge-

betstag „Kommt! Bringt Eure Last!“ 

Samstag, 07. März 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse 

Sonntag, 08. März 3. Fastensonntag 
Kollekte für die Caritas (Haussammlung 02.03. - 

08.03.) 

08:30 Uhr SO Eucharistiefeier 

18:00 Uhr UA Kreuzwegandacht 

Donnerstag, 12. März 
18:00 Uhr NE Eucharistiefeier 

Freitag, 13. März 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier 

Samstag, 14. März Hl. Mathilde, Gemahlin König 
Heinrichs I. 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse 

Sonntag, 15. März 4. Fastensonntag (Laetare) 
08:30 Uhr VI Eucharistiefeier 

18:00 Uhr NE Kreuzwegandacht 

Dienstag, 17. März 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier  

Donnerstag, 19. März Hl. Josef, Bräutigam der Got-
tesmutter Maria 
18:00 Uhr UA Eucharistiefeier 

Samstag, 21. März 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse 

Sonntag, 22. März 5. Fastensonntag 
Misereor-Kollekte 

08:30 Uhr UA Eucharistiefeier 

18:00 Uhr VI Kreuzwegandacht 
Donnerstag, 26. März 
18:00 Uhr NE Eucharistiefeier 

Freitag, 27. März 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier 

Sonntag, 29. März Palmsonntag 
Kollekte für das Heilige Land 

10:00 Uhr VI Eucharistiefeier mit Palmweihe 

18:00 Uhr SO Kreuzwegandacht 

Donnerstag, 02. April Gründonnerstag 
20:00 Uhr SO Messe vom letzten Abendmahl anschl. 

Ölbergstunde 

Freitag, 03. April Karfreitag 
15:00 Uhr VI Feier vom Leiden und Sterben Christi - 

bitte eine Blume mitbringen 

Samstag, 04. April Karsamstag 
21:00 Uhr SO Festliche Feier der Osternacht mit 

Speisensegnung  

Sonntag, 05. April Hochfest der Auferstehung des 
Herrn, Ostersonntag 
10:00 Uhr UA Osterfestgottesdienst mit Speisenseg-

nung  

10:00 Uhr NE Osterfestgottesdienst mit Speisenseg-

nung  

 

 

 

 
 

Geburten 
Nataly Vivien Fekete, Bad Windsheimer Straße 38 
 

Eheschließungen 
keine 
 

Sterbefälle 
Babette Möbus, Ansbacher Straße 5 

Regina Braun, Kemmathen 1 

 

 
 

Der Markt Flachslanden 
gratuliert im März 2026:  
 

Zum 91. Geburtstag 

• Anna Röttenbacher, Nelkenweg 1 
 

Zum 80. Geburtstag 

• Helga Baumann, Ansbacher Straße 5 

• Rudolf Hirsch, Borsbacher Straße 7 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026    23 

 
 

 
 
 

    Jetzt anmelden! 
 

    Außenstelle 
    Flachslanden 
 
 

Leitung: Ariane Braun 
Anmeldungen und Informationen: Markt Flachslan-
den, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Tel.: (09829) 91 11-14, Fax (09829) 91 11-21,  
E-Mail: poststelle@flachslanden.de  
oder www.vhs-lkr-ansbach.de 

 

H33301A  
Wirbelsäulengymnastik 
 

Angelika Hoffmann, Übungsleiterin  

10 Vormittage, 06.03.2026 – 29.05.2026 

Freitag, 8:20 – 9:20 Uhr 
Grundschule, Schulstr. 2, Mehrzweckhalle  

Kursgebühr: € 53,30  
 

Eine Wirbelsäule will bewegt werden und die Mus-

kulatur gestärkt sein. 
 

Mit viel Bewegung mobilisieren wir unsere Wirbel-

säule. Kräftigungsübungen im Stehen zum Aufrichten 

sowie gezielte Übungen auf der Matte stärken unsere 
Muskulatur und führen zum „Starken Rücken“ für 

den Alltag. Natürlich vergessen wir auch nicht das 

wichtige Dehnen. 
 

Es erwartet Sie eine kompakte Stunde.  
 

Bitte bequeme Kleidung, Turnschuhe, ein Handtuch, 

eine Matte oder Decke und etwas zum Trinken 

mitbringen. 
 

H14303A Aromatherapie 
Modul 3: Im Alltag und in der häuslichen 
Pflege 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und 

Heilpraktike-rin 

1 Tag, 04.03.2026 

Mittwoch: 04.03.2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 

Schulstraße 2 

Kursgebühr: 16,00 € + 20,00 € Materialkosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Pflanzenportraits, ätherische Öle in Wirkung und An-

wendung 

Waschungen (belebende, beruhigende), Hand-, Arm-

massage 

Rezepte für Indikationen: Probleme der Haut, 

Dekubitus, kleinere Verletzungen, Hämatome, 

Bauchschmer-zen, Unruhe, Kopfschmerzen, 

Schlafprobleme 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 
Mitnehmen hergestellt. 
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-

therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 

und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-

bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-

chen. 

 

H14304A Aromatherapie 
Modul 4: -Aromatherapie für Kinder 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und 

Heilpraktike-rin 

1 Tag, 11.03.2026 

Mittwoch: 11.03.2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 

Schulstraße 2 

Kursgebühr: 16,00 € + 20,00 € Materialkosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Typische Öle in der Kinderheilkunde 

Kontraindikationen 

Pflanzenportraits 

Wirkung und Anwendung ätherischer Öle 

(Rezepturen bei Erkältungskrankheiten, Übelkeit, 

Konzentrations-störungen, Schlafstörungen und 

Ängsten 
 

mailto:poststelle@flachslanden.de
http://www.vhs-lkr-ansbach.de/
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Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 

Mitnehmen hergestellt. (Kuschelöl für Kinder) (Bron-

chial- und Halsöl) 
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-

therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 

und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-

bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-

chen. 

 

H14305A Aromatherapie 
Modul 5: Psycho-Aromatherapie und 
Entspannungstherapie in der Palliativ-
medizin 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und 

Heilpraktike-rin 

1 Tag, 18.03.2026 

Mittwoch: 18.03.2026 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 
Schulstraße 2 

Kursgebühr: 16,00 € + 20,00 € Materialkosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Vorstellung wichtigster Öle 

Pflanzenportraits 

Praktische Aromatherapie: zur Linderung bei 

Ängsten, Trauer, Panik, Schlafproblemen 

Massagen: Hand-, Arm-, Ohrmassagen,  
Vorstellung Kneippanwendungen mit Aromaölen 

Beduftung der Räume bei Schlafprobleme, Einreibun-

gen der Füße aus Mischungen  

schlaffördernder Öle 

Rezepte 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 

Mitnehmen hergestellt. 
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-

therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 

und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-

bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-

chen. 

 

C22301 A 
Seltene und vergessene Tomaten – rich-
tig säen und pflegen 
 

Robert Meier 

1 Abend, 02.03.2026 

Montag, 19:00 – 21:00 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 

Schulstr. 2,  
Teilnehmergebühr: € 12,00 € zuzügl. € 10,00 
Material-kosten  
 

In diesem Kurs erhalten Sie viele wertvolle 

Informationen über die Aufzucht und Pflege von 

Tomaten. Anschließend werden wir die Theorie in die 

Praxis umsetzen und selbst Tomaten säen. Jeder 

Teilnehmende erhält ein Kultursystem mit sechs 

Kammern, in die er je ein Samenkorn säen kann. 

Hierbei hat er die Möglichkeit, zwischen Cocktail-, 

normal großen und Fleischtomaten zu wählen. 

Nebenbei beantworte ich Ihre Fragen.  

Sollten Sie für weitere Tomatenpflanzen Material 

und Samen benötigen, können Sie dies im Kurs 

erwerben. Es steht Ihnen eine große Auswahl an 
exotischen Samen zur Verfügung, die Ihr Nachbar 

garantiert nicht hat. 

 

F31301A 
Einführung in die künstliche Intelligenz 
 

Thomas Böhm, Industriemeister/Nachrichtentechnik 

1 Tag, 31.03.2026 

Dienstag, 31.03.2026 von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden, 
Schulstr. 2, 91604 Flachslanden 

Kursgebühr: 16,00 Euro 
 

Beim VHS-Infoabend erfahren Sie, wie Künstliche 

Intelligenz funktioniert und wie sie den Alltag 

unterstützen kann – klar, verständlich und praxisnah. 

Für alle, die einen Blick in die Welt von morgen 

werfen möchten. 
 

 

 
 

Nächster Blutspendetermin 
in Flachslanden 
 

Dienstag, 10.03.2026, 16.45 - bis 20.30 Uhr, 
Mehrzweckhalle, Schulstraße 2 
 

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren 

Blutspendepass mit. Zumindest aber einen Lichtbild-

ausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führer-

schein). 
 

Blutspendedienst des Bayer. Roten Kreuzes 
 

 

Jagdessen 
 

Das traditionelle Essen der Jagdgenossenschaft Virns-

berg findet am Donnerstag, 19. März 2026 im Gast-
haus „Zum Kreuz“ statt. Beginn um 19:00 Uhr 
 

Jeder Jagdgenosse mit Begleitperson erhält wie im-

mer einen Verzehrgutschein in Höhe von je 22,-- € 
 

Tagesordnungspunkte: 

- Kassenbericht 

- Verwendung des Jagdpachtes 

- Wünsche und Anträge 
 

Jagdgenossenschaft Virnsberg 
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Jagdgenossenschaft Flachslanden 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdge-

nossenschaft Flachslanden am Samstag 28. März 
2026 um 19.00 Uhr im Gasthof Rose in Flachslanden. 
 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und  

2. Jahresbericht 

3. Kassenbericht 

4. Erfahrungsbericht von Hubert Bodächtel, Hege-
ringleiter 

5. Abschlussplan Beschluss 

6. Bericht der Jäger 

7. Aktuelle Themen der Jagdgenossenschaft 

8. Verwendung Jagdpacht 

9. Wünsche und Anträge 
 

Dieter Eder-Stettner, Jagdvorstand 

 

 

Modellflugverein „MFV Albatros e.V. 
Flachslanden“  
 

Einladung zur Hauptversammlung 2026 
 

Termin:  Freitag, 06. März 2026 um 19.30 Uhr 

Ort: Vereinsheim am Flugplatz 
 

Tagesordnungspunkte: 

1) Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2) Jahresbericht des 1. Vorstandes 

3) Kassenbericht 

4) Bericht der Kassenprüfer 

5) Aussprache zu den Berichten 

6) Entlastung des Vorstandes 

7) Termine 2026 

8) Wünsche und Anträge 
 

Weitere Anträge zur Tagesordnung können beim 

Vorstand bis spätestens eine Woche vor dem Sit-

zungstermin eingereicht werden. 
 

1. Vorstand, Dennis Schaff 

 

 

125 Jahre TSV Flachslanden 
Fotos für Bilderausstellung ge-
sucht! 
 

In diesem Jahr wird unser TSV 125 Jahre 

alt und dies möchten wir natürlich feiern. Anlässlich 
dieses Jubiläums suchen wir Fotos aus Vergangenheit 

und Gegenwart, sowie aus allen Sparten des Vereins. 
 

Diese sollen beim Festkommers, am 25.04.2026, im 

Rahmen einer Bilderausstellung im Foyer der Turn-

halle und eventuell auch am Festwochenende (15.-

17. Juli, Ankündigung folgt noch) gezeigt werden. 
 

Wir bitten darum, die Fotos mit Namen, ggf. Adresse 

und wenn möglich Jahr der Aufnahme zu versehen 

und in der Gemeindeverwaltung bis spätestens 
26.03.2026 !!! abzugeben. Nach der Ausstellung brin-

gen wir diese selbstverständlich wieder zurück. 
 

Vielen Dank im Voraus an alle, die Fotos beisteuern! 
 

Die Vorstandschaft des TSV Flachslanden 

 

 

TSV FLACHSLANDEN 1901 e.V. 
 

Am Freitag, dem 27. März 2026, findet im Gasthaus 
"Rose" in Flachslanden um 20.30 Uhr unsere or-

dentliche JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG für das 

Geschäftsjahr 2025 statt.  
 

Alle Mitglieder sind hierzu herzlich ein-

geladen!  
 

Tagesordnung : 
1. Begrüßung, Bekanntgabe der Tages-

ordnung, Totengedenken  

2. Rechenschaftsbericht und Jahresrückblick des 1. 

Vorstands  

3. Kassenbericht  

4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kas-

siers  

5. Tätigkeitsberichte der Abteilungsleiter (Fußball, 

Tennis, Tischtennis, Leichtathletik, Turnen)  
6. Entlastung der Vorstandschaft durch die Ver-

sammlung  

7. Ehrungen  

8. Wünsche und Anträge  
 

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 

März 2025 liegt zur Einsichtnahme auf!  
 

TSV Flachslanden 1901 e.V., Die Vorstandschaft 

 
 

Förderverein für ambulante Kranken-
pflege Lehrberg- Flachslanden 
 

Mitgliederversammlung 
 

Der Förderverein für ambulante Krankenpflege lädt 

ein zur ordentlichen Mitgliederversammlung am: 

Termin: Samstag 21. März 2026 
Uhrzeit: 15.00 Uhr 
Ort: Gasthaus Kern, 91611 Lehrberg, 

Obere Hindenburgstr. 5 
 

1. TOP: Bericht des Vorstands über das abgelaufene 

Geschäftsjahr 

2. TOP: Kassenbericht 

3. TOP: Bericht der Kassenprüfer 

4. TOP: Entlastung des Kassiers und der Vorstand-
schaft 

5. TOP: Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft 
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6. TOP: Vorstellung der Caritas Tagespflege Flachslan-

den durch Fr. Manuela Silva 

7. TOP: Wünsche und Anträge 
 

Zu der Veranstaltung sind alle Mitglieder, aber auch 

Interessierte herzlich eingeladen. Die Vorstandschaft 

freut sich über jeden einzelnen Besucher. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Bernadette Kittelberger 

1. Vorsitzende 

 

 

 
 

An alle Jugendlichen Mitglieder im Sinne der Jugend-

ordnung! 
 

Einladung zur ordentlichen 
Vereinsjugendversammlung 

 

am Samstag, den 28. März 2026 um 19:00 Uhr im 

Schützenhaus. 
 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch 1.Schützenmeister 

2. Bericht der Vereinsjugendleitung 

3. Bericht der Jugendsprecher/in 

4. Neuwahlen der Jugendleitung 

5. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 

(Schriftliche Anträge müssen bis spätestens Samstag, 

den 21. März 2026 eingehen) 
 

Alle Jugendlichen, Schützenschwestern und Schüt-

zenbrüder bis zum 27. Lebensjahr sind herzlich einge-

laden. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten. 
 

Die Jugendleitung 

gez. Wolfgang Kehrberger, 1.Schützenmeister 

 

 

 
 

An alle Mitglieder! 
 

Einladung zur ordentlichen 
Jahreshauptversammlung 

 

am Samstag, den 28. März 2026 um 20:00 Uhr im 

Schützenhaus. 
 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Bericht des 1. Schützenmeisters über das abgelau-

fene Jahr 

3. Ehrungen 

4. Bericht des Sportleiters 

5. Bericht des Jugendleiters 

6. Bericht des Kassiers 

7. Bericht Schützenkapelle 

8. Bericht der Revisoren 

9. Ehrenmitglieder 

10. Entlastung der Vorstandschaft 

11. Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft 

12. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 

(Schriftliche Anträge müssen bis spätestens Samstag, 

den 21. März 2026 eingehen) 
 

Alle Schützenschwestern und Schützenbrüder sind 

herzlich eingeladen. Um zahlreiches Erscheinen wird 

gebeten. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die von der Gene-

ralversammlung gefassten Beschlüsse auch für die 
nichtanwesenden Mitglieder bindend sind. 
 

Die Vorstandschaft 

gez. Wolfgang Kehrberger, 1.Schützenmeister 

 

 

Jagdgenossenschaft Virnsberg/Son-
dernohe 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 

Am Donnerstag, den 26.03.2026 findet um 19.30 Uhr 

im Gasthaus Hofmann/Stöhr Sondernohe die Jahres-

hauptversammlung der Jagdgenossenschaft Virns-

berg/Sondernohe statt. 
 

Markus Engelhard, Jagdvorstand 

 
 

Jagdgenossenschaft Neustetten 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 

Am Freitag 27.03.2026 findet im Feuerwehrhaus 
Neustetten die Jahreshauptversammlung der Jagd-

genossenschaft Neustetten statt. 

Beginn: 19.30 Uhr mit einer Brotzeit. 
 

Wer Flächenänderungen, Zugang oder Abgang hat 

bitte rechtzeitig bei mir im Jagdkataster eintragen 

lassen.  
 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Jahresbericht 2025 

3. Kassenbericht   

4. Entlastung der Vorstandschaft 

5. Verwendung des Jagdpachtes   

6. Info Änderung des Jagdgesetzes 

7. Info Wildschaden in der Landwirtschaft  

8. Bericht der Jagdpächter 
 

Alfred Stocker, Jagdvorstand 
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Baum- und Sträucherschnittkurs 
 

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Flachs-

landen lädt zu einem Schnittkurs für Bäume und 

Sträucher ein. Wir treffen uns in der Obstanlage in 
Ruppersdorf am Samstag, 07.03.2026 gegen 13.00 

Uhr. Gezeigt werden Schnittmaßnahmen an Hoch-
stamm, Busch, Beerensträuchern und Weintrauben. 

Die Leitung hat Baumwart Herr Willi Grometer 

 

Einladung zur diesjährigen Mitglieder-
hauptversammlung mit Neuwahlen 

 

am Samstag, den 21.03.2026 um 19.15 Uhr im Gast-
hof Rose Flachslanden. 
 

Tagesordnung 

1. Begrüßung 

2. Tätigkeitsbericht 

2.2. Weitere Berichte 

3. Kassenbericht 

4. Bericht des Kassenprüfers 

5. Entlastung des Kassenwarts und der Vorstand-

schaft 

6. Ehrungen 

7. Wahlen der Vereinsleitung 
7.1. 1. Vorstand/in 

7.2. 2. Vorstand/in 

7.3. Kassenwart/in 

7.4. Schriftführer 

7.5. Beisitzer/Ortsvertreter 

7.6. Revisoren 

7.7. Jugendbeauftragter, Umweltbeauftragter 

8. Vorschau 2026 

9. Grußworte 

10. Wünsche und Anträge 
 

Kurze Pause 

Anschließend Bilderpräsentation: Rückblick zu 100 

Jahre GV Flachslanden 

 

Maschinenverleih 
 

• Motorhacke, Vertikutierer 

➢ Gartenhäcksler 

o Verwendung gut zum Mulchen der Baumscheiben 

o Vermischen mit dem Grasschnitt zum Kompostie-
ren 

• Stihl Heckenschere, Hochentaster und Gestrüpp-
schneider 

Zeiterfassung über Zähler 

Obstmuser 

➢ Zum Zerkleinern von Obst für Maischen 
 

Weitere Info’s und nach tel. Vereinbarung zu mieten 
bei: Willy Kirschbaum, Im Priel 9, Tel.: 1228 

 

Buchs für den Osterbrunnen 
 

Zum Schmücken des Osterbrunnens von den Kindern 

des Vereins, wird ein Buchs für das Girlanden binden 

gesucht. Wer Buchs zur Verfügung stellen kann, bitte 

melden bei der 2.Vors. Susanne Schultheiß Tel. 

912222 oder bei Sabine Bayer Tel 0151/27502145 
 

Schultheiß, 2. Vorsitzende 

 
 

Bodyshape – Fit und in Form 
Gymnastik beim SV Unteraltenbernheim 
 

Wir bieten wieder einen neuen Kurs für ein abwechs-

lungsreiches Ganzkörper-Training, bestehend aus 

einfachem Warmup, intensiven Kräftigungs- und Aus-

dauerübungen und sanftem Cooldown.  
 

Das Bewegungsprogramm beinhaltet Übungen für 

Arme, Beine, Bauch, Po und einen starken Rücken, ist 

geeignet für Jung und Alt, steigert die Ausdauer, hält 

fit und macht Spaß! 
 

Mitbringen musst Du nur ein Handtuch, Getränk und 

gute Laune. 
 

Wir freuen uns auf Dich! 
 

Wann:  ab Mittwoch, 15. April 2026  
              von 17:30 bis 18:30 Uhr  

 und von18:45 bis 19:45 Uhr 

Wo: Im Sportheim in Unteraltenbern-

heim, Gymnastikraum 
 

Infos und Anmeldung bei:  
 Martina Albert  Tel: 0175 984 0033 

oder  Beate Eberlein  Tel: 09107 924 644 
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März 
04. März 20:00 Uhr 

 Imkerverein Flachslanden 
 Imkerstammtisch, Gasthof Rose 

05. März 11:30 Uhr 

Rentner-Pensionisten- und Witwenbund 
Monatstreffen, Gasthaus Eisenbahn, Rosen-

bach 

05. März 19:30 Uhr 
 Hegegemeinschaft Flachslanden 
 Monatsversammlung, Gasthof Rose 

06. März 19:30 Uhr 

 Modellflugverein „MFV Albatros e.V. 
 Flachslanden“ 

Hauptversammlung, Vereinsheim am Flug-

platz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

07. März 13:00 Uhr 

VGL Flachslanden 
 Schnittkurs an Obstgehölzen und Beeren-

sträuchern, Obstanlage Ruppersdorf 
07. März 19:30 Uhr 

FFW Kettenhöfstetten 
 Kameradschaftsabend, Gasthaus Zum 

Schmied, Kettenhöfstetten 
10. März 16:45 – 20:30 Uhr 

 Bayerisches Rotes Kreuz 
 Blutspenden, Mehrzweckhalle Flachslanden 

12. März 14:00 Uhr 

 VdK Flachslanden 

Kaffeenachmittag, Gasthof Rose 

12. März 19:30 Uhr  
 SPD OV Obere Rezat 
 Stammtisch, Gasthaus A. Kerschbaum, Ober-

dachstetten 

14. März 19:00 Uhr 

 Obst- und Gartenbauverein Virnsberg 
 Jahreshauptversammlung, Gasthaus Zum 

Kreuz, Virnsberg 
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15. März 18:00 Uhr 

 Gewerbeverband Flachslanden 
 Plausch am Ort, Mehrzweckhalle 

18. März 19:30 Uhr 

 Heimatverein Flachslanden e. V. 
 Jahreshauptversammlung, Gasthof Rose 

19. März 19:00 Uhr 

 Jagdgenossenschaft Virnsberg 
 Jagdessen, Gasthaus Zum Kreuz, Virnsberg 
21. März 19:15 Uhr 

VGL Flachslanden 
 Mitgliederversammlung mit Neuwahlen, 

Gasthof Rose 

26. März 19:30 Uhr 

 Jagdgenossenschaft Sondernohe/Virnsberg 
 Jahreshauptversammlung, Gasthaus Hof-

mann/Stöhr, Sondernohe 

27. März 19:30 Uhr 
 Jagdgenossenschaft Neustetten 

 Jahreshauptversammlung, Feuerwehrhaus 

Neustetten 

27. März 20:30 Uhr 

TSV Flachslanden 1901 e. V.  
 Jahreshauptversammlung, Gasthof Rose 
28. März 9:00 Uhr 

 Ramadama, Treffpunkt Feuerwehrhaus 

Flachslanden 

28. März 14:00 Uhr 
 VdK Flachslanden 

Jahreshauptversammlung, Gasthaus Hof-

mann/Stöhr, Sondernohe 

28. März 19:00 Uhr 

 Jagdgenossenschaft Flachslanden 

 Jahreshauptversammlung, Gasthof Rose 

28. März 19:00 Uhr 

 Schützenverein Flachslanden 
 Vereinsjugendversammlung, Schützenhaus 

Flachslanden 
28. März 20:00 Uhr 

 Schützenverein Flachslanden 
 Jahreshauptversammlung, Schützenhaus 

Flachslanden 

31. März 14:00 – 16:00 Uhr 

 Caritas-Tagespflege Flachslanden 
 Kaffeeklatsch 

 

 

 
 

Ausstellung „Ich bin…“ in Dinkelsbühl 
 

Die Ausstellung „Ich bin…“ wird ab 17.03.2026 in Din-
kelsbühl zu sehen sein. Sie zeigt Bilder von Sternen-

kindern, also von Kindern, die kurz vor, während oder 

nach der Entbindung verstorben sind. Die Ausstellung 

lädt dazu ein, sich auf besondere Art und Weise mit 

diesem Thema auseinanderzusetzen. 
 

Termin: 17.03.2026 – 30.03.2026 

Die Veranstaltung ist kostenlos zugänglich. 

Öffnungszeiten: 14:00 Uhr – 17:00 Uhr  

am 21.03. und 22.03. von 10:00 Uhr – 17:00 Uhr 

Veranstaltungsort: Kunstgewölbe Spitalhof Dinkels-
bühl, Dr.-Martin-Luther-Str. 6 
 

Auftaktveranstaltung: 

19.03.2026 um 16:00 Uhr im Kunstgewölbe/Kon-

zertsaal des Spitalhofs in Dinkelsbühl mit Impulsvor-

trag der Hebamme Christine Maek und Vortrag eines 

Sternenkinderfotografen. 
 

Auf Ihr Kommen freut sich die staatlich anerkannte 
Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen am 

Landratsamt Ansbach, Gesundheitsamt. Kontakt: 

0981/468-7802 oder gesundheitsamt.dkb@landrats-

amt-ansbach.de 

 

 

Weidehaltung - gut für Natur und Tier 
 

Frankenhöhe-Lamm 
Die Weidehaltung ist eine besonders 

artgerechte und nachhaltige Form 

der Nutztierhaltung. Sie erfolgt im 

Einklang mit der Natur und bringt 

große Vorteile für Tiere, Landschaft und Klima. Bewe-

gung an der frischen Luft stärkt die Tiergesundheit, 
die Weiden bleiben gepflegt, sind wichtig fürs Klima 

als Kohlenstoffspeicher und die Artenvielfalt nimmt 

zu – und ganz nebenbei entsteht hochwertiges 

Fleisch aus natürlicher Fütterung. 
 

Auf der Frankenhöhe hat die traditionelle Weidehal-

tung einen besonderen Stellenwert: Vom Frühjahr bis 

in den Herbst ziehen die Schafe über die offenen Flä-

chen, und selbst im milden Winter sind sie noch in 
den Talauen unterwegs. So entsteht eine naturnahe 

Tierhaltung, wie sie ursprünglicher kaum sein könnte. 
 

Genuss mit gutem Gewissen 
Wer Weidefleisch genießt, kann das also mit bestem 

Gewissen tun. Mit dem Genuss von Frankenhöhe-

Lamm wird die Weidehaltung mit all ihren positiven 

Effekten auf der Frankenhöhe unterstützt. 
 

Jetzt ist Lammsaison: in den Aktionswochen vom 13. 
März bis 12. April 2026 verwöhnen Gastronomen, 

Bauernläden und Metzgereien auf der Frankenhöhe 

wieder mit Spezialitäten vom Frankenhöhe-Lamm! 

Infos und Adressen: www.frankenhoehe-lamm.de. 

Frankenhöhe-Lamm: Landschaft, die schmeckt! 
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Lehrgang zum Geprüften Natur- und 
Landschaftspfleger/zur Geprüften Natur- 
und Landschaftspflegerin 2026/2027 
 

Wer sich beruflich im Naturschutz und in der Land-
schaftspflege weiter-qualifizieren möchte, hat dazu 

2026/2027 erneut Gelegenheit: Die Regierung von 

Oberfranken führt im Auftrag des Bayerischen Staats-

ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten 

und Tourismus einen Fortbildungslehrgang zum Ge-

prüften Natur- und Landschaftspfleger bzw. zur Ge-

prüften Natur- und Landschaftspflegerin durch – in 

enger Zusammenarbeit mit der Akademie für Natur-

schutz und Landschaftspflege Laufen sowie der Baye-

rischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising. 
 

Zielgruppe und Qualifikationen 
Die Fortbildung richtet sich an Fachkräfte mit einem 

"grünen" Ausbildungsberuf, beispielsweise Land-

wirt/Landwirtin, Gärtner/Gärtnerin oder Forst-

wirt/Forstwirtin, und schließt mit einer Prüfung auf 

Meisterniveau ab. 
 

Inhalte der Fortbildung 
In Theorie und Praxis sowie in vielen Exkursionen ler-

nen die Teilnehmenden unter anderem die Grundla-

gen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch 

Grundsätze des Gewerbe- und Steuerrechts oder des 

Arbeits- und Sozialrechts. Schwerpunkte bilden zu-

dem der Einsatz von Maschinen und Geräten in der 

Landschaftspflege, die fachgerechte Pflanzung und 

Pflege von Hecken und Gehölzen, naturschutzfachli-

che Grundlagen so-wie Umweltpädagogik. 
 

 
 

In der Technikwoche des Lehrgangs zum/zur Geprüften Natur- und Land-
schaftspfleger/in wurden verschiedene Gerätschaften zur insekten-

freundlichen Mahd vorgestellt. Bild: Benjamin Böhm, Regierung von 
Oberfranken 
 

Der Lehrgang umfasst insgesamt 17 Wochen und fin-

det im Zeitraum von September 2026 bis Juli 2027 

statt. Beginn ist Montag, der 21. September 2026. Die 

Lehrgangsgebühr beträgt 1.400,00 Euro, die Prü-

fungsgebühr 250,00 Euro. Anmeldungen sind ab so-

fort bei der Regierung von Oberfranken möglich. An-
meldeschluss ist der 30. Juni 2026. 
 

Nähere Informationen zum Lehrgang und zur Anmel-

dung unter: www.reg-ofr.de/sg61. Ein Video zum 

Lehrgang finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Re-

gierung von Oberfranken: https://www.y-

outube.com/watch?v=zdZM_oT6My4 

Ansprechpartnerin Iris Prey, Bildung in der Land- und 

Hauswirtschaft an der Regierung von Oberfranken, 

Telefon: 0921 604-1464, E-Mail: Iris.Prey@reg-

ofr.bayern.de 
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Der Rettungsdienstbereich Ansbach wird 
zur "Region der Lebensretter westliches 
Mittelfranken". 
 

Bei einem Herzstillstand ist schnelles Handeln von 

entscheidender Bedeutung. Im Rettungsdienst-

bereich Ansbach wird mit der App "Region der 

Lebensretter" ein etabliertes System eingeführt.  
 

Dieses alarmiert qualifizierte und registrierte Erst-

helferinnen und Ersthelfer über ihr Smartphone, 

wenn ein Notfall in ihrer Nähe eintritt. Der Zweck-

verband für Rettungsdienst und Feuerwehralar-
mierung (ZRF) Ansbach ist Träger des Projekts. "Die 

'Region der Lebensretter' stellt eine wertvolle 

Ergänzung unserer Rettungskette dar. Der Verein 

Region der Lebensretter e. V. hat seit 2018 ein 

appbasiertes System etabliert. Mithilfe dieser Tech-

nologie ist es Integrierten Leitstellen möglich, 

registrierte Ersthelfer zu alarmieren, die sich in der 

unmittelbaren Nähe eines Notfalls befinden. Die 

Ortung erfolgt über das Smartphone der Ersthelfer. 

Diese professionellen Ersthelfer, die innerhalb der 
ersten drei bis fünf Minuten nach einem Herz-

Kreislauf-Stillstand eintreffen, können die Über-

lebenschancen der Patienten signifikant erhöhen – in 

einigen Fällen sogar verdoppeln oder vervierfachen. 
 

Durch das Zusammenspiel aller Komponenten des 

Systems könnten in Deutschland jedes Jahr zusätzlich 

10.000 Leben gerettet werden, viele davon ohne 

jegliche Beeinträchtigungen. Im Falle eines Herz-
Kreislauf-Stillstands wird bei einem Notruf über die 

112 das System der smartphone-basierten Ersthelfer-

alarmierung automatisch aktiviert. Parallel zum 

Rettungsdienst erhalten registrierte professionelle 

Ersthelferinnen und Ersthelfer über die App einen 

Alarm. Für den Einsatz werden drei von ihnen 

ausgewählt, die am schnellsten und noch vor dem 

Rettungsdienst eintreffen können. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wer kann mitmachen? 
 

• Du bist Mitglied in einer Hilfsorganisation? 

• Du arbeitest in einer Klinik oder im Gesundheits-

bereich? 

• Du hast eine Sanitätsausbildung absolviert? 

• Du möchtest selbst aktiv sein? 
 

Wie melde ich mich an? 
 

Erste Schritte Android 
 

 
 

Erste Schritte mit iOS-Geräten 

 
 

Überlege nicht lang , melde dich an!  
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Starkes Netzwerk für Schutz vor Gewalt 
 

„Wenn es um den Schutz vor häuslicher und 
partnerschaftlicher Gewalt geht, braucht es mehr als 

einzelne Maßnahmen – es braucht ein funk-

tionierendes Netzwerk“, erläutert Tanja Peipp, 

Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Ansbach. 
Dass dieses in der Region wächst, zeigte sich beim 

Runden Tisch der Arbeitsgemeinschaft für ein 

gewaltfreies Miteinander (AGfgM) im Landratsamt 

Ansbach. Rund 40 Fachkräfte aus verschiedenen 

Institutionen in Landkreis Ansbach und Stadt 

Ansbach kamen zusammen, um sich über den Stand 

des Gewaltschutzes in der Region auszutauschen. 
 

Die Arbeitsgemeinschaft für ein gewaltfreies 

Miteinander setzt sich aus Fachkräften von 
Opferhilfe-Einrichtungen sowie verschiedenen Be-

hörden zusammen. Ihre Ziele sind, für ein gewalt-

freies Miteinander im täglichen Umgang einzutreten, 

Aufmerksamkeit für das Thema herzustellen und zu 

sensibilisieren. Der interdisziplinäre Austausch wird 

von den Institutionen in der Region sehr gut 

angenommen. Neben Fachkräften aus Polizei, Justiz, 

Beratungsstellen, Jugendämtern von Landkreis 

Ansbach und Stadt Ansbach, Jugendhilfe und 

Frauenhaus waren auch Stellen aus Nürnberg 
vertreten, hauptsächlich aus dem Bereich des 

Gewaltschutzes für Männer. 
 

Im Fokus stand dieses Mal der gemeinsame 

Austausch zu den Vorgaben der Istanbul-Konvention 

– dem Übereinkommen zur Verhütung und 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt, das auch auf kommunaler Ebene 

umzusetzen ist. Mittelfristiges Ziel ist es, eine 

Bedarfsanalyse zu erstellen, die Auskunft darüber 

gibt, was in der Region bereits gut umgesetzt wird, 

wo noch Verbesserungsbedarf besteht und wie sich 

dies abbilden lässt. 
 

 
 

Mit der Umsetzung der Istanbul-Konvention befassten sich zahlreiche 
Fachkräfte bei einem Runden Tisch im Landratsamt Ansbach. Foto: 

Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein 
 

Nach einem Einführungsvortrag zur Istanbul-Konven-

tion von Lisa-Marie Buntebarth, Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt Ansbach, teilten sich die 

Teilnehmenden in vier Arbeitsgruppen zu den 

Themen Prävention, Schutz, Polizei/Strafver-

folgung/Justiz sowie Netzwerk. Am Ende der 

Arbeitsphase wurden die zentralen Ergebnisse 

zusammengefasst. In Landkreis Ansbach und Stadt 

Ansbach gibt es bereits gute Strukturen in Bezug auf 

Vernetzung, Zusammenarbeit, Gewaltschutz und 

Prävention. Dennoch sei es wichtig, die Vernetzung 

auch in Bezug auf die Erarbeitung von Leitlinien und 
Präventionskampagnen weiter auszubauen und 

weitere Akteure einzubeziehen. Als unverzichtbar 

wurde der kontinuierliche Informationsfluss zu 

gesetzlichen Änderungen und dem Wandel der 

Beratungslandschaft gesehen. Auch treten durch das 

neue Gewalthilfegesetz Änderungen ein, die Aus-

wirkungen auf den fachlichen Umgang mit Gewalt 

haben werden. Gruppenübergreifend kam das 

Bedrohungsmanagement Mittelfranken als wichtiges 

Instrument zur Bewertung von Hochrisikofällen der 
häuslichen Gewalt zur Sprache, das bereits in Städten 

wie Schwabach, Nürnberg und Fürth etabliert ist. Das 

Bedrohungsmanagement ist eine Art Früherkenn-

ungsnetzwerk, in dem viele offizielle Stellen und auch 

Unternehmen zusammenarbeiten. 
 

Die Bedarfsanalyse ist mit dieser Veranstaltung noch 

nicht abgeschlossen. Der Runde Tisch wird seine 

Arbeit fortsetzen und auch temporäre 
Unterarbeitsgruppen bilden. 
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Caritas-Kreisstelle Herrieden - Freizeiten 
für Alleinerziehende 2026 
 

Die Lebenssituation Alleinerziehender ist mit 

besonderen Herausforderungen verbunden. Der 

Alltag kostet viel Kraft. Da tut eine Erholungszeit gut: 

Weg von zu Hause, sich um fast nichts kümmern 

müssen, Zeit für sich und die Kinder haben und ein 

wenig ausspannen – das alles können Sie bei einer 
Freizeit der Caritas. 
 

Gegenseitigen Austausch, Gemeinschaft und viele 

Erlebnisse in der Natur können Sie erleben vom 

30.05. – 05.06.2026 in Feldberg/Falkau im 

Schwarzwald und vom 08.08. – 15.08.2026 in 

Lambach im Bayerischen Wald. 
 

Auch Männer sind bei unseren Freizeiten herzlich 
willkommen.  
 

Wir laden Sie ein. Fahren Sie mit! 
 

Nähere Informationen über Kosten, Zuschuss-

möglichkeiten und Flyer erhalten Sie unter der Tel.-

Nr. 09825/923880 oder www.caritas-freizeiten.de 

oder kreisstelle@caritas-herrieden.de 
 
 

KjG Zeltlager Ansbach 2026 – jetzt 
anmelden! 
 

Vom 19. bis 28. August 2026 veranstaltet die KjG 

Ortsgemeinschaft Ansbach wieder ihr Zeltlager auf 

dem Jugendzeltplatz „Lauergrund“ bei Stadt-

lauringen. Zehn Tage lang heißt es: raus aus dem 

Alltag, rein ins Abenteuer. 
 

Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen von 8 

bis 15 Jahren, die Lust auf Ferien mit Lagerfeuer, 

Spielen, Action, Gemeinschaft und ganz viel Natur 

haben. Auf dem Programm stehen unter anderem 

Geländespiele, Workshops, kreative Angebote, Sport, 

Abende am Lagerfeuer und natürlich richtiges 

Zeltlagerleben mit allem, was dazugehört. 
 

Das Zeltlager wird von einem erfahrenen, ehren-

amtlichen Leitungsteam der KjG vorbereitet und 

begleitet. Eine Mitgliedschaft in der KjG ist nicht 

erforderlich – alle Kinder und Jugendlichen aus 

Ansbach und Umgebung sind herzlich willkommen. 
 

Da die Plätze begrenzt sind, lohnt sich eine 

frühzeitige Anmeldung. 
 

Alle Informationen zum Zeltlager sowie die Online-

Anmeldung finden Sie hier: 

     https://ansbach.kjg.de/events/zeltlager-2026/ 

Wir freuen uns auf viele bekannte und neue 

Gesichter! 
 

Rianna und Chris 

Lagerleitung KjG Zeltlager Ansbach 2026 

 
 

Kostenfreie, praxisnahe Kursangebote 
im März rund um die Ernährung und 
Bewegung für Familien mit Kindern von 
0-3 Jahren und deren Betreuungs-
personen. 
 

Wir treffen uns via Onlinekonferenz oder in der 

Landwirtschaftsschule in Dinkelsbühl oder Ansbach 
 

Dinkelsbühl Referentin Magdalena Wäger  

(Diätassistentin für Kinderernährung) 
 

23.03.26 Online Vortrag Entspannt am Familientisch 

19.00-20.30 Uhr 
 

Ansbach Referentin Anja Eckert (Fachlehrerin 

Ernährung und Gestaltung) 
 

14.03.26 Praxiskurs - Schnelle Gerichte für Klein-

kinder in Präsenz Landwirtschaftsschule Ansbach 

9:00 – 12:00 Uhr 

27.03.26 Online Praxiskurs - Vegetarische Gerichte 

für Kleinkinder online 15:00 – 18:00 Uhr 
31.03.26 Praxiskurs - Kinder an die Töpfe in Präsenz 

Landwirtschaftsschule Ansbach 9:00 – 12:00 Uhr 
 

Anmeldung: Bis 4 Tage vor Kursbeginn unter 

www.weiterbildung.bayern.de. Kontakt: E-Mail: 

poststelle@aelf-an.bayern.de, Telefon 0981 8908-0 

 

 

 

  



 
36       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026    37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
38       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026 

   
  



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026    39 



 
40       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026 

  



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026    41 

   



 
42       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026 

  



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026    43 

  



 
44       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026    45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
46       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026 

 

 

 

 

  



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026    47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
48       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  03/2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


